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Die folgenden überlegungen sollen zu einer adäquaten analytischen Erfassung des 
modemen Winschaftsrechts beitragen. Sie sind unmittelbar angestoßen dureh die 
manifeste Bedeutungszunahrne des Wirtschahsrechts in der rechtswissenschaft..licnen 
Diskussion während der letzten Jahre (1). Wimchafrsrechtstheorie kann ohne die 
Markierung des geseUschaftstheoretischen Bezugssystems nicht auskommen; wr 
Wahl stehen unter "bürgerlicheM Vorzeichen der Neoliberalismus und die Theorie 
der »mixed economy«. unter ~kritischen« Vorzeichen die Marxsche GeseUscnafLs­
theorie sowie deren neomarxistische Fortführung als Theorie des .Organisierten 
K.apitalismus ~ (II). Auf der Basis des zu prälerierenden Konzepts des "Organisienen 
Kapitalismus« können dann Aussagen über die Form der staatlichen Wimcnafts­
steuerung durch Gesetz einerseits (lll), die Instrumemalisierbarkeit und »Richtig­
keit« des Wirtscnaftsrechts andererseits (IV) gemacht werden. Den Abschluß bilden 
überlcgunge.-n zur Aufgabe einer ,.kritischen" Winschaltsrechtslheorie (V). 

I. Der tfkLuelle Bedeulungsgewinn des Wirtschaftsrechts in der 
rechtswissenschaftlichen Diskussion 

Seil Mine der 70er Jahre ist in die Winschaftsrecht5theorie unverkennbar Bewegung 
gekommen. Nicht nur im Vergleich zu den 50er und frühen 60er Jahren. die ziemlich 
eindeutig im Zeichen der analytischen Sterilität des OrdoJiberalismus als der quasi 
.amtlichen « Ideologie des .. CDU-Staates" standen. hat sich die Diskussion innovativ 
verdichtet und ausgeweitet. Sogar im Verhältnis zur ab Mitte der /'loer Jahre 
einsetzenden neuen Phase. in deren Verlauf einerseits staatliches Planungs- und 
Steuerungsbewußtsein sich in Geserzgebung' und Literatur' Durchbruch verschaffte, 
andererseits durch die Srudentenbewegung Gesellschaftskritik' angestoßen wurde. 
sind neuartige Konzepte aufgetaucht und neue Akzente gesetzt worden. In den 
letzten Jahren ist es zu einer auffälligen Häufung winschaltsrcchtlicher Publikatio­
nen mit weitreichendem. teils historisch-empirisch. teils analytisch ausgerichtetem. 
teilweise marxistisch. teilweise liberal bzw. konservativ beeinflußcem Erklärungsan­
spruch gekommen. Von den neuen Publik:llionen haben einige den Charakter 

1 S.,biJi,,"s- und W,ch ,mm'gese,z und die Neul.lSsung d.s An. 109 GG. beid. vom 8. 6. '9~7 . 
, SlernlMünchlHansmcyer. Gosen zur Förderung der Sub;li"" und des W"hmun. der WirTsch.fI, 

Stultgarl '97~ (1 . Aun ,) ; P. B,dur.1, WirtschallSvcrf,ssung und Winsch,f!svcrw1ltung. '97 ' ; Die 
s(:udichc Einwirkung >ul die WirtSchait. herausgegeben und eingtlcitCl VOn U . Schruntr. Fr>.nkfurl '97' ; 
zu den "inzdnen Ph;osen der wimchaf"poli,i:s<:hen Enlwicklung in der Bundesrcpublik vgl. jüngSl H.·H. 
H.nwich. Wi",ch~hsordnung und Grundgese'z. in : Beilage 7.ur Woehenze.imh,.;ft Das P~rl.m.nl 

4/80 . 
R_ Wi.IhÖhcr, Rcchtswis,cnsch.I •• Frank/un '968; H .·H . H,nwich. SoziaJs,aatsposwhl und gescl1-
,cha/dich" ".Iu' quo. Opbdel) '970. 
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systematischer Gesamtdarstcllungen, womit das langjährige Rincksche Monopol< 
zum engen Oligopol aufgeweicht ist, andere geben sich mit fundierten Einzelanalysen 
zufrieden. Auf der .. linken .. Seite des politischen Spektrums sind das Weltmarktbuch 
von R. Knieper, das Lehrbuch von N . Reich, die histOl;sch-systematischen 
Untersuchungen von G . Bruggemeier und meine (systematisch intendierte) Studie 
über die Bundesgesetzgebung 1967-69 anzusiedeln!. Auf der fortSchrittlich-liberalen 
Seite finden sich das Lehrbuch von E. Steindorff und die Studie von D. Hart/eh. 
Joerges über Verbraucherrecht6

• Eine politisch konservativ-liber.Je Richcung verrre­
ten das Lehrbuch von H .-J. Merteos, Ch. Kirchner, E. Schanze, dasjenige von F. 
Rinner, der monumentale Sammelband von Meslmäcker über "Recht und ökono­
misches GeselL«, der von H.-D . Assmann, Ch. Kirchner, E. Schanze herausgegebene 
Sammelband über die »ökonomische Analyse des Rechts« und die Habilitations­
schrift von B. Rebe'. Neuartige, aus den Sozialwissenschaften kommende Paradig­
men finden explizite und systematische Verwendung nun auch in der Winschafts­
rechrstheorie: »Organisierter Kapitalismus. (Bruggemeier, Nahamowitz), "mixed 
economy« (Assmann, H:m/Joerges), der Systemlunkrionalismus (Assmann) und die 
.. Okonomische Analyse des Rechts« (Kirchner, Schanze). 
Während der qualitative und quantitative Bedeuwngszuwachs von wirtschahstheo­
retischen Fragestellungen und von ökonomiebezogenen Rechrsproblemen im rechts­
wissenschaftlichen Aufmerksamkeitsspektrum offensichtlich Reflex des insgesamt 
seit 1973/74 stark unbefriedigenden, nur durch temporäre Zwischenhochs aufgehell­
ten Wirtschaftsverlaufs ist und sich diese rechtswissenschahspolitische Entwicklung 
angesichts der schlechten Auspizien für die nähere ökonomische Zukunft fonsetzen 
dürfte, ist in den kritischen Sozialwissenschaften ein eindeutig gegenläufigerTrend LU 
konstatieren . Dort haben (polit-)ökonomische Fragestellungen stark an Aktualität 
zugunsten eher politischer und soziokultureller Probleme verloren; die Wirtschaft isr 
im Verhältnis zu Politik und Kultur seit einiger Zeit in den Hintergrund getreten . 
Diese Schlußfolgerung jedenfalls legen eine Reihe politologischer und soziologischer 
Neuerscheinungen nahe. In der Politikwissenschaft ist das Paradigma des »Neo­
Korporatismus. zU einiger Prominenz gelangt! und wird nun systematisch über 
»politische Kulrur« geforscht9. 1n der politischen Soziologie sorgt die Alternarivbc­
wegung für DiskussionsstOff'O und wird unter dem Etikett ·,Silent Revolution« (R. 

G. Rinck, Win,ehaftsrcchl, Köln u. a. '977 (S. Aufl.: I. Aufl. von 196}). 
R. Kniep ... Wchm.rkt, Wir1s<h.furceht und N.uon.IsLu" Fr:1J1kfur1 '976: N. Rci,h. Mark, und Rech" 
Neu",i.d und DlIm,ud< 1977: G. Bruggcmeitr. Entwicklung d .. Rech" im o,!:"ni,ieru:n K'pi,ali,mus . 
• . Bd., Fr,nkfur1 '977179; P. N.h~mowi,7., Gesetzgebung in den kritischen Sy"emj,h"n, Frankfurt u. 
New York, 19J1!. 

6 E. Sleindorff, Einführung In das WirtSch~ .. rechl der Bundes'.publik Deutschland, Dannrud, '977; D. 
H.n/Ch. Joerg~. VerbTluchcrrech, und MArk,ökonomik: Eine Krink ordnungstheorNi<chcr Eingren­
zungen der VerbrauchrrpoJi,ik. in: H.-D. Amnmn, G. Briig)l<'meiaunddies., Winsch,lmech,.t.s Krilik 
des Privltrechts, Konigs~illfl' •. J980. 

7 H.·J. M~r1ens. eh. Kirehn .. , E. Schanze. ~/irtSchaf""dll, Reinb.k bei Hamburg '978; F. Rinne., 
Wimch:ULSTech" K.rlsruhe '979; E.-J. Mcstmäcker. Rech, und okonomisehes Ge .. eI7 .. Ob.r dieGrenun 
\'on 51.1,,,, Gc,dlschili und Privarau,onomic, B.dcn- Baden 1975; d.r •. , Die ,ich,b.\re Hand des Rcchl.5. 
Ober das Verhaltni. von Rcchl<ordnung und Winsch.hssy"cm, B.ün-Badcn '978: H.-D . A«m.nn, 
Chr. Kirchner. E. Schanze (Hrsg.), ökonomische Analyse d"" Rechr.s, KronberglTs. 1978; B. Reb •. 
Privalrcch, und Wirtschaftsordnung, Bielefetd '975. 

S U. v. AI,m.nn, R. G. Hcinze (Hrsg.). Verbände und 5 .... 1. Vom Plur:>li,mus zum Korpor:t,i.mu" 
Oplad.n t 979; K. von Bc:ymc, Ocr Neokorporatismus und die Poli,ik d« bcgrcn~,.n Pluntlismus in der 
Bundesrcpublik, in: Slichwonc zur oGeistigcnSilu.,iondcr Zei,,,, h"g. von J. H,bennos, Fr:tnkfun '979. 
,. Bd.: N.tion und Republik, 119 H. 

9 H. Briiggcmann u .•. , üb" den M.ngel an poli,ischer Kultur in Deutschland, Bcrlin '979: S. 
GreiHenh.gen, R. Pr.l~,oriu, (Hr>g.). H.ndwörterbuch 7.UC poli"schon Kuhur D~utschland,. im 
Erschemen. Vgl. auch die SammclbCiprechung VOn D . Berg-Schlo,ser übe, .Poli,;«)', Kultur der 
Bundesrepublik., in: PVS-Litcmur. ,18o, }6!f. 

'0 W. Kraushur, AUlonomic oder Gello, F~nk{un /978. 
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)6 Inglehart) die Verdrängung ,.materialistischer. Werte (Wohlstand, Sicherheit, Kar­
riere usw.) durch »postrnaterialistische" (Autonomie, Partizipation, Solidarität u. a.) 
in den Einstellungen der europäischen Bevölkerung behauptet. Schließlich scheint 
sich gegenwärtig eine intensive Rcgionalismusdebaue anzubahnen". Die Fahne der 
Politökonomie wird nur noch vereinzelt, wenn auch mit relativ erfolgversprechen­
den, weil realanalytisch ausgerichteten Umersuchungen hochgehahen". 

11. Der gesellschaftstheoretische Bezugsrahmen des Wi'f1schaJtsrechts 

Wirtschafcsrechlstheorie setzt die Analyse des sozialen Gesamtsystems, in dem 
Wirtschafrsreclu entsteht und seine Wirkung entfaltet, voraus. Genese, Form und 
Funktionalität von Winschaftsrecnt sind einsichtig allein vor dem Hintergrund eines 
gesellschaftstheoretischen Gesamtentwurfs. Die vier derartigen, gegenwärtig in der 
Wi rtschaicsrechcstneorie mi t ei niger Verbreit\J ng auHindbaren Konzeptualisierungen 
werden im folgenden kritisch vo(geslelJt . 

I. Wimcha{tsgesellscha{t als staatlich zu veranstalteTIde Weubewerbsordnung 

Der Neo- oder Ordoliberalismus'l verkörpert im Vergleich zum neoklassischen, um 
den Gleichgewichtspreis zentrierten MarklmodeJl ohne Staat einen Zugewinn an 
Realitätssicht insofern, als eine frei auf atomistisch geStreutem Privateigentum 
beru hende ~ W enbewerbsordnung .. nicht als Gegebenhei t vora usgesetzl, sondern als 
eine durch staatliche "Ordnungspolitik« (aktive Antimonopol- und Antikanellpoli­
tik) je aufs Neue zu gewährleistende angesehen wird. Diesem ordnungspolilischen 
Ziel haben sich alle staatlichen Teil- und Einzelpolitiken unterzuordnen, so daß auf 
diese Weise die Wirtschaftspolitik Konsistenz und Einheitlichkeit gewinnt - ein 
Postulat, welches im Monetarismus der Chicagoer Schule (M. Friedmann) als 
Forderung nach Verzicht auf eine stop and go-Konjunkturpolitik und Beschränkung 
auf eine Politik der stetigen Geldmenge auftaucht (wodurch sich der Monetarismus 
als modernste Variante des NeoJiberalismus ausweist). Zur Perhorreszierung win­
schahspolitischer ad-hoc-Interventionen ohne einheitliches Ordnungskonzept 
einerseits, winschaftlicher, die Elastizität und »Gerechtigkeit« des Marktsystems 
eliminierender Machtballung in Form von Monopolen und Oligopolen andererseits, 

11 Handbuch des ""(~Ieuropä.isehen Regio01!ismus, hrsg. VOn J. Blaschkc, Frankfurt 19ao. 
" Abgesehen von den dem .Policy-$c;cncc·Ansa,z" verpflichteten Arbci.en von F. W. Sch'rpl, sind VOr 

,llem die Untersuchungen von V. RooS", B;U1kpoli.ik im SpälkapiuJismus. I'oli.ische S.lbstverwahung 
des Kapi.~ls?, Frankfurt '979 und U. Jürgcns, Sc!bstrcsulierung des Kapiul., Frank/urt , New York '980 
zu nennen. Der Rüek~ug der Politökonomie lUS den Sozi.lwiss.:nsch .. locn dlirfte ~u tin~m gUl~n Teil ,inu 
(Iür die WinscnmsrechLSlnwfie "ichr ch.ll".kletist.ischen) Forschungssiru~tion geschuldel "in, die mit 
• Kris. de, M,.xi,mu,.' umschrieben worden iS!. Exemplarisch .blesb,r is. diC$e an der kürzlich 
vorgenommenen prognmma,ischen Revision marxisnscher Th""rtmc durch einen selbst jahrelangen 
Verlechter eines .inuktcn« Mln<i.smus. J. Hirsch diagnostiziert unverblümt die Fehl.crhaftigkcit z~ntr'akr 
mmUstischer EntwiclUungshypothc>cn. Die Entwicklungsdynamik der kapit:lliSlischen Ges.Useh~f. 
scheine .wcder 10 einem umfa"cndcn ökonomischen Zus:unmcnbruch zu kulminieren, noch encu!:' ~ie 
im ;nduSlrielien Prolet.riat den Vollstreck« rcvolu.ionirer Umwäh.ungen • . Obwohl .fund"",.nt.1 
kris.nha!<., habe sich das ,.impcmJiSlls<:he K~piLlI •• Is unerwarter .tnpassungsfJhig erwiesen . D;unit ist 
s,o .... ohi dem bpiuJlogischen M.".ismU5:lflS2lZ ili .uch dem konkurrierenden Konup. des .KJas.scn. 
kampfs. eine Abs:tg. erteil! (vgl. Altem.ti'·bewtgung - c\ne polit.ische A1renu.ive~, in: J>orl.mentarisches 
Ri.ual und poli.ische Alternativen, hrsg. ,"on R. ROIh, Frlnklun '980, • }7). 

I} Es handd. sich um ein Kon2ep' Frriburgrr Narion.lokonomen und Jur;S1en, welche sich b .. eilS zu 
Anl~ng der Jeer Jahre in .inMll losen Kreis zusammengefunden hanen. Vgl. W. Euckcn. Grundsätu der 
Wiruch.fupolit.ik, Bern u . Tübingen 19P; W. Röpke, Civi". Human., Zürich '946 ( •. Aufl.); A. von 
H>.yek, Die Verfassung der F«iheit, Tübingen '97'; F. Bölun, Wellbewerb und Monopolbmpf, Bethn 
t9H (N,chdruck 1964). 
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wurde der Neoliberalismus durch die Erfahrung der Welrwirrschaftskrise 1928/32 
gebracht. Ähnlich der neomarxistischen Monopoltheorie, welche die monopolisti­
sche Verkrustung der kapira~stischen Winschaft mit ihren Folgewirkungen von 
überkapazität, Investitionsunlust und Preisunelastizität für die Krise verantwonlich 
machte," ortete der Neoliberalismus den krisengenerierenden Kausalfaktor in der 
Vermachtung der Wirtschaft. Ihre relacive historische Legitimität gewinnen die 
Begrenzung der Staatsfunktionen auf die Setzung von »Spielregeln« und Rahmen­
bedingungen für die Winschaft und die normative Orientierung:an einer Gesellschafr 
auf der Basis von Privateigentum freier Menschen, wie sie der Neoliberalismus 
emphatisch fordert, angesichts des Machtmißbrauchs des totalitären nationalsoziaLi­
stischen "Behemoth~. Diese historische Erfahrung - neben den offensichdichen 
Leistungsdefiziten der »sozialiscischen~ Planwirtschaften - dürfte auch zu seiner 
theoretischen und politischen Attraktivität als Basisideologie der Erhardschen 
»sozialen Marktwirtschaft. beigetragen haben . 
Aus einer späten Arbeit F. Böhms'llassen sich die weiteren klassischen. überwiegend 
noch unerwähnten, ordoliberalen oessentials- herausdestillieren : Blindheit gegen­
über dem objektiv-wentheoretisch konstruierbaren Ausbeulungscharakter und den 
historisch belegbaren Krisenphänomenen und sozialen Ungleichgewichten des 
Kapitalismus sowie - damit verbunden - Apologie des (gestreuten) Privateigentums 
als einer .z~hmc(n) Einrichtung-; Reduktion des Staates auf "pfleghaft-gännerische« 
Tätigkeit im Sinne liberaJstaatlicher Basisfunktionen und Ablehnung einer plurali­
stischen Prozeßpolitik mit ihrem »unneutralen Eingriff in den etablierten Lenkungs­
mechanismus der marktwirtschaftliehen Ordnung« bzw. einer Umstellung der 
staatlichen Lenkung auf »Handbetrieb.; Idealisierung des Marktpreises als eines 
funktionierenden Knappheitsindikators; Optimismus bezüglich der wenigstens 
annähernden Real.isierbarkeit einer freien Wettbewerbswirtschaft (wegen der dahin 
drängenden Marktkräne (!)); Präferierung der subjektiven Wemheorie und Perhor­
reszierung »überhöhter«, über dem .Knappheitslohn« liegender Löhne; Ignorierung 
von Partizipauonspostul:nen der organisierten Arbeitnehmerschaft; endlich in 
Böhms charakteristisch rechtszentrierter Sichrweise: die Konzeprual.isierung des 
nachfeudalen, bis in die Gegenwart sich erstreckenden Gesellschafmypus als 
"PrivatrechtSgesellschaft., der die Marktwirtschaft "zugeordnet~ sei. 
Die Kritik an diesen neoliberalen Glaubenssätzen, deren analytische Schwäche 
manifest, deren politischer Einfluß aber groß ist '6, kann sich auf drei Punkte 
beschränken. Erstens verkennt der klassische Neoliberalismus (Eucken, Böhm) 
systematisch die Systemnorwendigkeit umfassender - und nicht nur ordnungs- i. S. 
wettbewerbspolitischer - sttlatlicher Marktinterventionen ; dieser soziale Oberle­
bensimperativ hat hiswrisch zu einer sich schubweise intensivierenden Verschrän­
kung von Staat und Wirtschaft im Kapitalismus geführt. Weder die marxistische 
Krisen:analyse noch die Keynessche Diagnose eines strukturellen .Fehlers im 
System-, welcher nur durch staatliche, kreditfinanzierte Beschäftigungspolitik 
kaschiert werden kann, werden ernst genommen. Einige Neoliberale der zweiten 
Generation (K. Biedenkopf, J. Mestmäcker, F. Rittner) allerdings sehen die Dinge 
(z. T. wohl motiviert durch die Existenz der interventionistischen Art. 91 a, 104a Abs. 

'4 M. Dobb. Die Enrwicklung des K"pil~lismus. Fro.nkfun '970; P. A. B~f2n, P. M. Sweezy. Monopolka­
pital, Frmkfun '973. 

1 S Priv.ucchtsgeseU.cha/, und Marklwirucnafr, in : Ordo '966. 7S ff. 
16 In der gcgcnwlrligen KonjunkrurpoliLik zumindeSt dreier führender weSllicher )ndusrrieländtr (USA, 

BRD, UK) scheint rich eine kr:iftige Ren~isunc. des Neolibe .... lismus in GClt"lt des Monel.rismus 
,b~uzeichncn. Der Beleg für die koniunkturpolilische Unt.uglichke;, und wzi:tlpoli,isclu Undurchführ· 
barhit dic5<'< Koo7.<p" durfte nichr 1:>nge auf .ich ""me" lassen. 
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4. r09 Abs. 2 GG) weniger dogmatisch. ,.,Ein Winschaftsrecht, das hoheitliche 
Kompetenzen allein gegen Wenbewerbsbeschränkungen einsetZt, hat es niemals in 
der Wirklichkeit, allenfalls in rheoretischen Modellen gegeben. Der SoziaJstaat kann 
sich noch weniger als seine Vorgänger darauf beschränken«'7. Zweitens macht der 
Neohberalismlls sich IUusionen über die Realisierungsmöglichkeiren einer freien 
Wettbewerbsordnung, präziser : er verkennt die Irreversibilität und zwingende 
Unaufhaltsamkeit im Verrnachnmgsprozeß der Märkte, wie sie nun bereits seit 
Jahrzehnten sich manifestieren. Daraus hat die Theorie des »funktionsfähigen 
Wettbewerbs., den Neoliberalismus seinerseits lem(ähig wejrercnlwjckelnd (wie 
dieser die neoklassische Gleichgewichtsökonomie lernbereit uberholt hane), insofern 
die Konsequenz gezogen, als das »weite« Oligopol nun als Realität akzeptiert und als 
wellbewerbspolitische Idealität gepriesen wird'!. Drittens ist die KonzeptuaJisierung 
der kapitalistischen Gesellschaft als »Privatrechtsgesellschaft" mit der geschichtli­
chen Wirklichkeit nicht vereinbar. Der damit behauptete historische Primat des 
Rechtsphänomens verkennt rucht nur idealisrisch die Genese der zentralen Privat­
rechtsinstitute aus dem kapitalisLischen Industrialisierungsprozeß"; das KOlUept der 
"Privatrechtsgesellschaft ... ~!s eines dem Anspruch nach analytisch ausreichendem 
auch für die moderne Gesellschaft ignoriert zudem die seit Jahrzehnten erkannte -
und offensichtlich bereits im '9. Jahrhundert zutage getretene - Unzu!äng~chkejt des 
Privatrechts als eines sozialen Steuerungsmedillms wegen dessen struktureller Ange­
wiesenheit auf die Ergänzung durch staarliche ad-hoc-Maßnahmen (Maßnahmege­
setze, vgl . dazu unten III .). 

2 . Wirtschaftsgesellschaft als natuYWiichsiger HeTT5chafts- und 
KrisenzusammenhLlng 

Unter dem Eindruck des englischen Hochkapitalismus im zweiten Drittel des 
19. Jahrhunderts hat K. Marx auf der Ebene des »Kapitals im allgemeinen", d. h. auf 
der .bstrakten Darstellungsebene seines Hauptwerks .Das KapiraJ«, den Versuch 
unternommen, mit der Entfaltung der ökonomischen .Bewegungsgcsctze. der 
kapitalistischen Produktionsweise die Entwicklungsdynamik der kapitalistischen 
Gesellschaft als ganzer analytisch zu erfassen. Ausgehend von der Analyse der Ware 
und der diaJektischen Unterscheidung von Wert und Gebrauchswen wird mit Hilfe 
der Wert- und Mehrwcrttbeorie der vorgebliche ÄquivaJententausch Arbeitskraft 
gegen Lohn als struktUrelles, z . B. unabhängig vom soziaJen Entgegenkommen des 
Unternehmers bestehendes, Allsbeutungsverhältnis entschleiert, welches in der Form 
der Aneignung des von der produktiven Arbeit geschaffenen MehrwertS durch die 

'7 F, Riuner. Wirt<eh,ftsrech" K>rlsruhe '97').47. Diese Neolibernl"" der 1 . Generation unterscho,dcn sich 
bei grundsätz~cher Billigung des SIl."inlervent;on;smu, von den m~hr in,erventionisti"h ori~nticrten 
Wirtschaftsrechtlern über"~eg.nd nurmehr durch ihre surkc norm.tive Betonung des Sub,idiorit.'''p"n· 
zips st'"t1ich~r Winschaftsknkung S"ßenüber den MJrklprOussen und der Priori,icrung des Wcltbc­
wC1'bsrech ts im Sys,em des Win,chahsrech,., g<gcnüber linken und linkslibcr~len Wi ... seha!tsrc.'Chtlcrn 
durch ihre restriktive [ntcrpr~f:\l1on des Art. 1 S GG und ihre Zurückhaltung gegenüber Dcmolu~tisic· 
rung'- und Pmizip.,ionspostuh .. n in der Winsch,f, (vgl. Rittncr, •.•. 0., }6). 

18 E. Kantzenbach. Die FunktioJlsf:thigkeil des WCHbewerbs, Götungen 1967. Ich h.be den Eindruck, doß 
die Konzepuon des .freien Wettbewerbs - (1' . A. v. Hayek. E. Hoppmann), ",elche die neueste und 
gegenw.nig domini .. ende wmbewerospolit;sche Konzeption des Neoliberalismus dantdlt, ,us einem 
umra1:.C'ndcn ~nrj-!!ta\isli~chcn Rcstcntimcnt heraus im objC!klivcn .E.rgebni!i nöch mehr zu ,-,in~r 

Ab,icherung des wrmach,~,en "'tu' quo in der Wi"sch.h beilrägt (vgl. H. J. Spieß, Prci.<mißbrauchs· 
,u(,ic111 uber m.rktbeherrschende Unternehmen als ordnungspoli,isches Problem', KonigSLein '980, 
J01). E. ließe sich d .... n von Euckcn / Bohm über Klnl7.enb.ch zu Hoppm,nn ~ine Sru(on(olgc 
zunehmender objektiver J\kupunz der k.piuljsusch~n K()nzen' .... l.ion'pro7.es"" kon<llti~ren . 

t9 F. Wie.<kcr. r.ndek<cnwi.,CMch;u1 und indu<tcidle Revolu,ion, in: <leTS .. !ndusrrieg,,~I!sch:Ut und 
Pcivatrcchtsordnl!og, Fr,nkfun '974, II (f. 
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KapitalistenkJasse sich perpeluiert. Die »Bewegungsgesetze« des Kapitals, welchen 
Marx zwar nur den Charakter von Tendenzen zubilligt, die durch Gegentendenzen 
bis zu einem gewissen Grad und für einen gewissen Zeitraum konterkariert werden 
können, die sich aber dennoch letztlich natu\"WÜchsig, in einem ,.anarchischen~ 

Produktionsprozeß "hinter dem Rücken der Produzenten .. durchsetzen, führen zu 
einem pennanenten Akkumulations- und Wachstumszwang, zu periodischen über­
produktionskrisen, zu stetiger Konzentration und Zentralisation des Kapieals, zur 
Verelendung des Proletariats, zur Polarisierung der GeseUschalt in nur noch zwei 
feindliche Lager, schließlich zum Fall der Profitrate. Vor allem der Fall der Profitrare, 
dieses »belebende(n) Feucr(s) der Produk(jon~'O, führt schließlich mangels ausrei­
chender Profitmöglichkeiten für das anlagesuchende Kapital zu einem Zustand, in 
dem die Produktion -einschlummert«lI . Die ökonomische Krise führt über die 

soziale zur polirischen Krise, in der das Proletariat den kapitalistischen Staat 
revolutionär umstÜr2t und die »Diktatur des Prolelarjats~ errichtet" . 
Die Marxschen Theoreme sind revisionsbedürftig, und zwar bereits aus methodolo­
gischen Gründen. Der Marxsche Anspruch, mit der Entfalrung der Logik des 
nKapitals im aUgemeinen« Struktur und Entwicklung der Gesellschaft als ganzer 
analytisch besrimmen zu können, beruht auf der vereinfachenden und abstrahieren­
den ModeJlprämisse einer in der Form der freien Konkurrenz gänzlich durchkapi­
ulisienen Wirtschaflund der evolUlionstheoretischen Unterstellung, daß »die Welt 
auf dem Wege sei, ganz kapilalbeslimmt zu werden,,'}. Diese Marxsche doppelte 
Abslraktionsannahme mag in Anbetracht der empirischen Verhältnisse im zeirgenös­
sischen, freihändlerisch-konkurrenzbestimmten England den charakteristischen 
Grundzug der geseUschaftlichen Entwicklung geIroffen haben. Für Deutschland, 
dessen Phase einer freien Konkurrenz nur wenige Jahre währte (wenn es sie 
überhaupl in diesem Land je gegeben hat) und in dem ein autoritärer »Staatskapita­
lismus « eigentlich durchgängig präsent war, war das nie der Fall. »Gerade auch 
deutsche Erfahrungen eines immer schon ,staatsinterventionisrisch, gestützten 
Kapi[alismus sprechen dafür,' daß das 'Kapital im allgemeinen' als das Verhältnis von 
Kapital zu Kapital nie (zu ergänzen wäre: .. allein", P.N.) geschichtsbestimroend 
gewesen ist. Gerade in der Verbindung von Kapital und Staat sowie von Kapital und 
Arbeiterbewegung ... ist die ,Bremsung' der gesellschaftlichen Dynamik allgemein 
wirksam geworden ... n." Diese in der deutschen Entwicklung besonders deutlich 
manifestien:e politische Organisationskraft und Lcrofähigkeit des Kapitalismus -
Eigenschaften. welche unterdessen aber Signum aller modernen »wesclichen o 
Wirtschaftssysteme sind -, haben bei Marx keine systematisch-theoretische (nur 
punktuelle und dazu überaus widersprüchliche'!) Berücksichtigung erfahren. Die 
gegenwärtige "Krise des Marxismus« dürfte ihren Grund darin haben, daß der -
angesichts der deutschen Konstellationen - von Beginn an in die Marxsche Analyse 
eingebaute Abstraktionsfehler in allen hochentwickelten kapitalistischen GeseU-

l() MEW '5 •• 69. 
11 ~bd. 

H K. M~rx. F. Engels, M~nifcS1 der kommuni$[i~chtn Partei. Berl ;n 1968. 
1) F Ehrlc. E. Hennig. Anmerkungen zum Verhiltnis von Theorie und Empirie. in : Gncll<chafo. B(:ilrigc 

zur M:mcschen Theorie 1, F",nkiurl '974, 8 J. 
14 ebel .• 87. 
's Den lernprouß der englischen Fabrikg ... etzgebung im '9. J<1hrhundcrt bezeichnet M.", einerseits 

wlre!fend als .er, .. bc~tc und plOllmaßigc Ruckwirkung der Gesellschaft auf die n3turwilchsige 
G.''-1.h des Produktionsprouss". sowie als eioe gegen die oMasehin .. ie In d .. H.nd des Kapitals. 
gerichtete .Reakuon der in ihrer Lebcnswurzcl bedrohten Ge,ellsch.ft ., schließlich als .. Sieg der 
Polilischcn Okonornic clrr Arbri.crkl=c.; .ndere".ilS wird die F.brikgcsctzgcbung der K'pitaJlogik 
einverleibt: sie;SI dm" •. norwendiges Produkt der großen Iodu"rie. und .Mome!), der Naturg",e.~e der 
modernen Produktionsweise«_ (Vgl. D,,-, K.piull, MEW ". S04, 4) 1, 199-) 

J9 
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schafteo. die daran gegangen sind. ihre überlebensanstrengungen. gesteuert vom 
politisch-administrativen System. zu verwissenschaftlichen und zu systematisieren, 
immer gravierender als Realitätsverleugnung erfahrbar wird. Und die gegenwärtige 
Trendwende in der sozialwissenschafdiehen Literarur Setzt die Sozialfaktoren wieder 
in ihr ebenfalls (neben der ökonomie) gesellschaftsbestimmendes Recht ein, welche 
der Marxschen Absrrakrionsleistung im ),Kapital. zum Opfer gefallen sind: Politik. 
Kultur und moralische Wemysteme. und die für die Marx/Engelschen policischen 
Schriften durchaus zentrale Bedeutung hanen. 
Mit der fehlenden gesellschaftslheoretischen T riftigkeit der Marxschen Kapitalana­
lyse verlieren auch gewisse Versuche, eine materialistische (Winschafts-)Rechtstheo­
rie zu entwickeln. ihre Basis . Ebenso wie jene durch die Empirie falsifizierr ist. sind es 
auch diese . Zwischen Ordoliberalismus und »kapitaUogischer« Rechlstheorie ergibt 
sich ja eine signifikante übereinstimmung insofern. als beide Rechtstheorien dazu 
neigen. lediglich das abstrakte und al1gemeine. das "bürgerliche« Gesetz zur Kenntnis 
zu nehmen . Der Ordoliberalismlls kommt zu dieser selektiven. den seit langem 
typischerweise konkretiscisch-imerventionistischen Stil der Geseezgebungstärigkeil 
verkennenden, Wahrnehmung auf der Basis der Auffassung. daß die bürgerliche 
Wirtschaftsgesellschalt von Beginn an ,.Privatrechtsgesellschaft<. gewesen und es 
geblieben sei; die materialistische Rechtstheorie nleitct« das allgemeine und abStrakte 
Gesetz aus dem Abstraktionsprozeß des bürgerlichen Warentausches .. ab~ . ohne die 
überwiegend andersgeartete Gesetzgebungswirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. 
geschweige zu erkJären'~. Der Ordoljberalismus in der klassischen Version F. Böhms 
posruliert die Trennung von Staat und Gesellschaft. der kapitallogische Marxismus­
ansatz behauptet ganz ähnlich die njcht nur instilUtioneUe, sondern auch funktionale 
»Besonderung~ des Staates gegenüber der Produktionssphäre. Beidem entspricht die 
HYPoslasierung des allgemeinen. nicln-incerventionistischen Gesetz.es. Bcide 
Rechtstheorien teilen damit die Auffassung der .. Vorausgesctztheit« und inneren 
Autonomie des Wirtschaftsprozesses im Verhälmis zur Politik. Gegensätzlich sind 
jedoch die analytischen und prognostischen Folgerungen aus dieser Basisannahme : 
Gerechtigkeit und sich steigernde. »ewige .. Prosperität hier. Ausbeutung und Selbst­
destruktion dort. 

3. WirLSchafcsgesellschaft als "mixed economy" 

Die Theorie der »mixed economy ~ ist in den 60er Jahren in den USA. entwickelt von 
aufgeklärten liberalen PolitikwissenschaJtlem und Wirrschaftsmeorecikern (M. D . 
Reagan, A. Shonfield. M . Weidenbaum)'?, zu Popularität gelangt. In der Bundesre­
publik vertritt F. W. Scharpf ein Konzept der "gemischten Wirtschaft~·, . Für die 
Wirtschaftsrechrsmeorie hat in jüngster Zeit H .-D . Assmann diese Konzeptualisie­
rung des Verhältnisses von öffentlichem und privatem Sektor fruchtbar zu machen 
versucht·9• 

,6 Vgl. z. B. D. Lapple, Zum Legi(im'li<>n'problem polilischer Herrschaft in der kapilatislischen 
Gesell.eh.h, in : Bürger~cher SI"'I uod polili"he Legitim'lion. h"g. VOn R. Ebbigh,usen. Frankfurt 
'976. "9; ähnlich F. Hase. in ; KJ 1971.64 f. mit der Kritik VM 1M. Bl""ke et ,1.. ebd .• '4 . 

'7 M. D. Re.g.."" Thc Manlged ECOMmy. New York '96); A. Shonfield, Gep!.,nler K~pita.li,mus. 
Kölo-Berhn 1?6S (Origin.I: Modc.rn C.piulism. 1Mc Changing B,lmce of Public and Priv'le Power) ; M. 
Weidenbaum, 1Mc M<>dern Publ ic Seelor. Ne", York 1969. 

28 F. W. Sehnpf, Po~(ischer Immobilismu, und ökonomische Krise. Kronberg 1977. In den IOcr J>hr~n 
bereil, prop.gi~rtc E. R. Hub .... Der Strtil um d .. Wiruch,fISved>SslIngsrrchl. DOV '916. ein Konzep' 
der gem;'c!'"n Winsch,lt . 

'9 H.- D. Assmann. Zur St.-ucrung gesdlschafllich·ökonomi5Cher En!Wicklung durch Rechl, in: de". , G. 
Bruggemeier et .1.. WirtSchaft.recht als K.ritik des Pri'·atrechts. ,. a. 0 .; jüngst erschienen : den .. 
Wiruch.ftsrechI in der Mi~ed Economy. König"e;nff •. 19S0. Diese Arbeil konmc nicht mehr 
berücksichligt werden. 
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Der Untenitel von ShonfieJds Untersuchung zeigt an - obwohl der AutOr nicht 
ausdrücklich den Begriff der "mixed economy .. verwendet, sondern von .new 
capitalism« spricht, können seine Auslührungen als repräsentativ gelten -, was dieses 
Konzept thematisiert: die modernen Veränderungen im Verhältnis von Staat und 
Winschaft. Ober gewichtige DiHerenzen zwischen den einzelnen k.<Ipitalislischen 
Ländern, was die .Schlüsse!ioslitutionen. und »Wirtschaflsmethoden« angeht, 
hinweg, sieht ShonfieJd folgende übereinstimmende Merkmale des neuen Kapitalis­
mus: J. die enorme Steigerung der wirtschaftspolitischen Interventionsmacht des 
öffentlichen SektOrs, 2. das stete Vordringen der Sozialfü rsorge, ). die Stabilisierung 
des Marktes durch Monopolmacht und verschiedene Formen wirtschaftlicher 
Kooperation, 4 . jährliche Steigerungen des Realeinkommens, ermöglicht durch den 
systematischen Ausbau von Forschung und Entwicklung und den Einsatz aktiver 
Arbeitsmarktpolitik. S. das »Streben nach vernunflgemäßer Koordination~ auf den 
relevanten wirtschaftlichen und staatlichen Ebenen, welches schließlich in »langfri­
stiger nationaler Planung« kuhninien. 
Wissenschaftspoljtisch und analytisch liegt Shonfield, korrespondierend seinem 
aufgeklärten Liberalismus, auf der Linie des .Policy-Science.-Ansatzes . Der Win­
schaftsprozeß ist in dieser Sichrweise abhängig von richtiger oder falscher Handha­
bung der Politik; gegenüber staatlicher Steuerung grundsätzlich immune, allein der 
privaten Verfügung untersrehende Handlungsreservate werden nicht systematisch 
berücksichtigt. Folgerichtig stehen bei Shonfield Daktive Politik., »Planung« und 
»Keynesianismus« als Postulate im Mittelpunkt. Politisch ist Shonfield Venreter 
eines um Pluralismus und Korporatismus zentrierten Liberalismus. Das »sozialisti­
sche Rez.ept. die .Kommandohöhen, der Wirtschaft zu erobern«, lehne er ab lo und 
plädien unter Berufung auf Keynes für einen Korporatismus halb-autonomer) das 
aJlgemeine und das eigene Interesse verbindender Körperschaften im Rahmen des 
demokratischen Staates}]. Seine Analyse fühn Shonfield zur optimislischen 
Zukurutsvision eines sich zugleich steüg und dynamisch entwickelnden, höchstens 
durch kleine Rezessionen unterbrochenen Winschaftswachsrums. 
Die Theorie der ,.mixed economy~, ShonIieids Ausführungen belegen es, übersieht 
einerseits den nach wie vor prinzipiell gegebenen Ausbeurungscharakter der 
kapitalistischen Produktionsweise und unterschätzt andererseits die grundsätzlich 
weiterbestehende, tiefgreifende Krisenanfälligkeit der kapitalistischen Wirtschaft. 
Bezüglich des zweiten Punktes ist sie, ein rypisches Kind der optimistischen 60er 
Jahre, durch die schwere Rezession [974175 um Illusionen ärmer geworden. Die 
Theorie der ~mixed economy" und der ,.Policy-Science ,,-Ansatz mit ihrem gemein­
samen Sceuerungs- und Planungsoptimismus sehen sich seitdem mit der Renitenz 
einer kapitalistischen ökonomie konfrontiert, welche sich in hartnäckiger Massenar­
beitslosigkeit, verringerten Wachstumsraten und inflationären Aufblähungen äußert. 
Zu diesem Bild paßt es, daß politische Planung in allen westlichen Ländern nach 
einem vorübergehenden Zwischenhoch wieder auf dem Rückzug bzw. bereits ganz 
von der Bildfläche verschW\Jnden ist (»planiiication« in Frankreich, PPBS in den 
USA, ~innere Reformen« in der BRD)P. Resümierend kann man sagen, daß die 
Metamorphose des Kapitalismus nicht so grundlegend ist, wie die amerikanischen 

JO A. Shonlicld, Gephlller K.pital'smus, •.•. 0 ., 26~. 
}l cbd., 275. 
Jl Das Ende von Pl~ung in d~r BR 0 zeigen 7.",ei Ertign isse deu.Jjch an' Die Beendigung d., 

l~nde,el1twicklung.<planung in Nieders.ehsen durc.h d .... Kabinen Albrech. sowie dj, Vcrsct~ung der 
Punung~bteiluns der StaaLShnzlc; in d.s L~dwirrschaftsminis,erium (!) n3ch der le~.en Hessen- W3hl 
durch MiniSlcrpduidcnl Römer. Das Fcsthl.l.en an der Millelfnstigcn Finmzpbnung h.lt überwitgend 
nur noch rymbolisc.hc Funktion. 
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Theoretiker der "mixed economy«, der »managed economy~ und des ·,new 
capitalismn unterstellen (sie aber tiefgreifender ist, als die Marx-Orthodoxie es 
wahrhaben will). 
Natürlich beweist auch die Theorie der .. mixed economy« Lernfähigkeit. Das 
Konzept einer gemischten WirtSchaft, welches H.-D. Assmann, in Anlehnung an 
Scharpf, präsentiert, zeigt in ausreichendem Maße »Krisenbewußtsein". Die wirr­
schaftliche Krisenanlälligkeil bildet ein wesentlIches Struktunnerkmal der .mixed 
economy" neben Monopolisierung, J-Sektoren-Modell des Marktes (Staats-, Mono­
pol-, Konkurrenzsektor) und einem systematischen Staatsinterventionismus in eine 
»privatkapitalistische« Wirtschaftsorganisation mit der Folge eines »eigentümlichen 
Verschränkungsverhähnisses heider Bereiche, das weder als Autonomie noch als 
Detenninationsverhältnis, sondern eher als eine balancierende Abhängigkeit heider 
Systeme voneinander zu bezeichnen iSt«)), Die rechtlichen Folgen eines intensiven 
Staatsinterventionismus sind die Auflösung des Privatrechts und das Vordringen 
sozialtechnologisch funktionalisierter Maßnahme-, Steuerungs-, und Plangesel­
zeH. 

Auch diese realistisch modernisierte Version von .. mixed economy" ignoriert die 
»Basisungercchligkeit" des kapitalistischen Verwertungsprozesses: die politisch 
vielfältig gelenkte und temperierte. im Kern aber weiterhin private Aneignung des 
gesellschaftlich erarbeiteten Mehrwerts. Das farblos-affirmative Sprachgebilde »mi­
xed economy" verleitet darüber hinaus zu Mißverständnissen über die Elemente der 
Mischung: Sind einige WirtSchaltssektOren etwa sozialistisch-planwirtschaftlich, 
andere wiederum kapitalistisch-marktwinschaftlich strukturiert? Beide Defizite, das 
analytische und das sprachliche, vermeidet die Theorie des "Organisierten Kapita­
lismus«, welche. wie ich meine. im Weltstreil der gesellschaftstheoretischen Modeile 
den Vorzug verdient. 

4. Wlrtschaftsgeselllchaft als "OrganisierTer Kapitalismus. 

Die neomarxist1sche Theorie des »Organisierten Kapitalismus« blickt auf eme 
Tradition zurück, die so lang ist wie die des Wirtschaltsrechts selbst. Die Lern- und 
Organisationsfähigkeit der kapitalistischen Gesellschaft hat als erster marxistischer 
Theoretiker der Austromarxist und führende sozialdemokratische Theoretiker der 
Weimarer Republik, R. Hilferding, sysrematisch berücksichtigt. Diese gesellschaft­
liche Fähigkeit ist Grundlage seiner Theorie des ~Organisierten Kapitalismus«, ein 
Begriff, den Hilferding ersunals 1915 in seinem Artikel »Arbeitsgemeinschaft der 
Klassen?« gebrauch!. Don kommt I-fjUerding, nach einer verbalen Verbeugung vor 
dem "Seherblick. des »Genies« Marx diesem gegenüber sofort kririsch zur Sache. 
Hilferdings Kritik trifft Marx in dessen Fundament: der prinzipiellen Ausblendung 
kapitalistischer Lernfähigkeit. "Marx sah und konnte zu seiner Zeit gar nichts anderes 
sehen. als vor aUem die revolutionierenden Tendenzen des Kapitalismus. Was er 
unterschätzt hat (und wir Späteren noch lange mit ihm). das sind die Anpassungen. 
die gerade der Kampf der Arbeiterklasse, die sozialdemokratische und gewerkschaft­
liche Bewegung in der kapitalistischen Gesellschaft erzeugt haben .... Um es paradox 
zu sagen; die konterrevolutionären Wirkungen der Arbeiterbewegung haben die 
revolutionären Tendenzen des Kapitalismus geschwächt«)<. Auf dieser Basis syste­
matischer Berücksichtigung kapitalistischer Anpassungskapazität, - modern gespro-

» H.-D. As.mann, >. a. 0., 'H r., } I; H. 
H .bd., l46 fI. 
)5 R. Hillcn.ling. Arbeit.gemeinsch.fI der Klassen?, in: Der Kampf, Oktober '9' j. Nr. 10, JlI f. 
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ehen: die systemtheoretische Grundannahme verwendend. daß Gesellschaftssysteme 
ihr überleben mittels Strukcurveränderung sichersceUen -, gibt Hilferding folgende 
konzentrierte Begriffsbestimmung des ~Organisienen Kapitalismus~. die zentrale 
Thesen aus seinem Hauptwerk *Das FinanzkapitaJ"J6 zugleich abschwächt und 
fortführt: »Die neuest<: Phase der hochkapitalistischen Entwicklung crzeugt aus sich 
heraus noch andere konservierende Tendenzen. Die r.lpide Entwicklung des 
WeitkapiuJismus seit der MiCle der Neunzigerjahre des vorigen J ahrhundem hat die 
Depressionsperioden verkürzt, die chronische Arbeitslosigkeit gemildert. Die ent­
wickeltsten Länder des Kapitalismus - Deutschland und die Vereinigten Staaten -
kennen seit dieser Zeit keine industrielle Reserveannee im alten Sinn. sie bedürfen für 
Landwirtschaft und Industrie fortwährend der Zufuhr fremder Arbeitskräfte. auf 
denen dann auch in erster Linie der Druck der Krisen lastet. Das Finanzkapital- die 
Beherrschung der monopolistisch organisierten Industrie durch die kleine Zahl der 
Großbanken - hat die Tendenz. die Anarchie der Produktion zu mildem und enthält 
Keime zu einer Umwandlung der anarchisch-kapitalistischen in eine organisierc­
kapitalistische WirtSchaftsordnung. Die ungeheure Stärkung der Staatsmacht. die das 
Finanzkapital und seine Politik erzeugt hat, wirkt in derselben Richtung. Anstelle des 
Sieges des Sozialismus erscheine eine Gesellschaft zwar organisierter, aber herrschaft­
lich, nicht demokratisch organisierter Wirtschaft möglich, an deren Spitze die 
vereinigten Mächte der kapitalistischen Monopole und eines Staates stünden. unter 
denen die arbeitenden Massen in hierarchischer Gliederung als Beamte der Produk­
tion tälig wären. Anstelle der überwindung der kapitalistischen GeseHschait durch 
den Sozialismus träte die den unmittelbaren materiellen Bedürfnissen der Massen 
besser als bisher angepaßte Gesellschaft eines organisierten Kapitalismus«)]. 
Ebenso wie das Marxsche Paradigma des "Kapitals im allgemeinen« stellt der 
Hilferdingsche "Organisierte Kapitalismus~ eine. wahrscheinlich am Bild der 
deutschen KriegswirtSchaft orientierte, Abstraktion dar. Sie ist legitim. weil sie den 
.,organisierten«, die Oberlebensfähigkeit des Kapitalismus erklärenden, Grundzug 
der modernen Entwicklung mit ihren Merkmalen 'Zunehmender (auch finanzkapita­
listischer) Oligopolmacht, hohem Staatsanteil am Bruttosozialprodukt und politi­
scher Dauerintervention so wie gUt integrierter Arbeitnehmerschaft trifft. Dennoch 
bringt auch sie ihr Opfer der dilemmatischen Verknüpfung von Theorie und 
Empirie!!. Die harmonistischen Visionen (Vereinigung von Staat und Monopolen. 
Arbeiter als »Beamte der Produktion«) abstrahieren allzu stark von den real weiter 
fortbestehenden Interessengegensätzen (zwischen »großem« Kapital und Staat. 
zwischen den Kapitalfraktionen untereinander, zwischen Staat. Kapital und Arbeit­
nehmerscha(t). Und die allzu starke Ausblendung der Unkonttollierbarkeit kapita­
listischer Krisenanfälligkeit wird später durch die Empirie der Weltwirtschahskrise 
t928/}2 dramatisch falsifiziert. 
Die Theorie des .Organisierten Kapitalismus« hat zu Recht bis in die Gegenwan ihre 
Anziehungskraft behalten. In den wer bis 40er Jahren zeigten sich besonders E. 
Lederer. F. Naphlali, F. Pollock und M. Horkheimcr beeinllußt l9 • In den 60er und 
70er Jahren argumentieren auf dieser Linie J. Habermas. W.-D. Narr, C. Offe und 

)6 R. Hilfcrding. Das Fini\nzkap;I:Il. 2. Bd .. F=k{-un '97} (1. Aun.J. Hi" ,"!Wickelt H. di~ ViSIon cin., 
,.Gcneralkandl," lls ,·incr die gcs:l1ll1e Produk,ion b~"'ußt regelnden. mit Zon,r..Jb,nk und Su .. ts'PP"':>l 
kooperierenden. monopolisoschcn $upcnnsu.nz. . 

)7 ArbcilSgem<in<chlll d.r KbS$en? a. >. 0 .• )H. 

JS Dnu b,hnbrcchend F. Eberl.-. E. Hcnnig. a .•. O . (Anrn . 1 )). 

39 F. N~phtali. WimchlflSdemokwie. Köln und Fnnkfun 1977 (4. Aul!.); F. Pollock. 5,.oi." d.s 
K'pil~}jsmus. hrsg. von H. Dubiel. Mtinchen 1975; M. Horkhtimcr. AUlori,ärer S~ot. u,: Krilischc 
Theorie d .. Gesellichafl. Bd. 111. o. O. '968; E. Lederer, K'piu.Jis-mu'. Klossen"rokrur u,w., hrsg. v. J. 
Kocko. Götting,·n 1979. 
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44 H.-V. Wehler (für da.s WirtschaItsrecht: G. Briiggemeier und in der Sache wohl auch 
R. Knieper), um nur einige der wichtigeren Aumren zu nennen<O. Vor allem 
Habcrmas und Offe haben die Theorie des »Organisierten Kapitalismus« weiterent­
wickelt, methodisch durch die Integration von Marxscher Politökonomie und 
moderner SYSlemtheorie, inhaltlich durch die Ausdifferenzierung des GeseUschafts­
systems in das politische System als dem Steuerungszentrum, das ökonomische 
System als dem Erzeuger materieller Werte und das soziokulturelle System als dem 
normativen Wertesystem" . Durch die neuen ökonomischen Aufgaben des politi­
schen Systems (Organisation des wissenschaftlich-technischen FortschrittS, Qualifi­
katton der Arbeitskraft. Kompensation von regionalen und sektora!en Strukturschä­
den ebenso wie von Umweltschäden, Konjunkturregu~erung, sozialpolitische 
Maßnahmen). welche zu den liberalkapitalistischen (innere und äußere Sicherheit. 
Recht, Geld, Währung usw.) hinzutreten, werden auf der Basis einer veränderten 
Wert- und Mehrwertproduktion die Produktionsverhältnisse »politisiert " (bzw . 
• repolitisiert«) und damit das ka.pitalistische Organisationsprin7..ip von Lohnarbeit 
und Kapital »affiziert .. '" ohne daß jedoch die antagonistische und krisenhafee 
Grundstruktur gänzlich beseitigt würde. Zu Recht konzipieren Habermas und Offe 
den .Orgarusierten Kapitalismus« system theoretisch als lernfähiges. auf Bestands­
bedrohung mit Strukturwandlungen antwortendes Sozialsystem: Die aufgezeigten 
Veränderungen der Produktionsverhältnisse »lassen sich als Reaktionsbildungen 
gegen die endemische Krise verStehen«'). Der von Marx anaJysiene Bann des 
Waren fetischismus ist durchbrochen. und "alle Bereiligten (sind) zu mehr oder 
weniger guten Praktikern der Werttheorie geworden" ..... Dadurch ist die Immanenz 
ökonomischer »Gesetze" und Tendenzen, wie sie Marx vor Augen hatte. zerbrochen. 
Das bedeutet nach Habermas und Offe jedoch keineswegs dje souveräne Kontrolle 
des Wircschaftspcozesses durch den Staat'). Durch derartige Vorbehalte werden die 
Hilferdingschen optimistischen Einseitigkeiten und Oberzeichnungen vermieden. 
Die Kritik an Habermas sei an dieser Stelle nur angedeutet. Habermas vernachlässigt 
die oligopolistischen Organisationsleistuogen (aktueUes Stichwort: .,Selbstverwal­
tung des Kapitals~) zugunsten der staatlichen und verwickelt sich in Widerspruche in 
der Einschätzung der staatlichen Steuerungsmacht (einmal nur »reaktive Vermeidung 
von Krisen«, andererseits .initiative .. Einschaltung in den Reproduktioosprozeß<6). 
Auf der einen Seite bilden sich die .,gesamtgeseUschaitlichen Prioritäten« immer noch 
.nalurwtichsig. nämlich als Nebenfolgen privater Vnternehmensstrategien .. heraus. 
was eine ~politische Allokation knapper Ressourcen« unmöglich mache; auf der 
anderen Seite hat die Politik immerhin die Macht. in erheblichem Umfang den 
Marktmechanismus zu »ersetzen"']. Diese Mehrdeutigkeiten dürften ihren sachli­
chen Grund allerdings in der fehlenden analysierbaren Eindeutigkeit der Struktur des 
.Organisierten Kapitalismus« selbst haben. 
"Organisierter Kapitalismus« bezeichnet in der Tal jenes dem eindeutigen analyti-

40 J. Haberm .. , Lcgitim"iOn<probleme im Sp.tbpilllismu5, Frankfurt '973; C. OHe, Slrukru'1'roblemr 

des kapiuliu:iJchen 5'»1<:5, FT~nlJun '97~; ders .• Kris~n des K.risenmJ.!lJgemenr, in: M. Jiinickc (Hr$g.), 
Herr<chaft und Krise, Opladen '9n; H.-U . Weltler. Ocr Aufstieg d., organisierten K.ap;<afumus und 
Intervenrion.staatt.S in DcuLSchJand, in: Orgmisiener Kapiulismus, hrsg, von H. A. Winklcr, Goningcn 
1974, )6 rr.; G. Briiggemeier, Probleme einCT Theorie des Wi'l.ichalts,cdtLS, •.•. O. und R. Kn1cper, 
1 .•. O. (Anm. 5). 

4' J. H~bfnn ......... 0., C. Off., Krisen des Krisenman,gemcnt, •.•. 0., '97· 
4' J. H~bcnn~, •.•. 0., So H., 79· 
H ebd., 56. 
14 ebd., 85· 
45 Vgl. W.-D. Narr, C. Off. (Hrsg.), Wohll.hns.s'.a< und Masscn[op)il:\l, Koln 197), Ei.nJcilung. 
46 ). H.bcrm:lS, •.•. 0., Hund 86. 
47 ebd., SI und 53· 
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sehen Zugriff schwer zugängliche ~Mischungsverhältnis« aus monopolistischer und 
staatlicher Systemregulierung einerseits (.Organisation« des Kapitalismus), der nach 
wie vor latent bestehenden Wirksamkeit einiger der von Marx analysierten »Em­
wicklungstendenzen« andererseits ("Naturwüchsigkeit~ des Kapitalismus). Diese 
Mischung aus Organis:uion und Anarchie bringt heute solch verschobene und 
uneindeutige, insgesamt nicht als .gesetzmäßige« faßbare Phänomene hervor wie: 
einen zwar regulierten Konjunkturverlauf, in dem jedoch die klassische Zyklizität 
immer noch am "rumoren« ist; unaufhaltsame Konzentration und Zentralisation des 
Kapitals, die aber dennoch in ihrer vollen Dynamik gebremsr sind durch staatliche 
Karrell- und Fusionsverhote; Auseinanderdrifren von reich und arm, von mächtig 
und ohnmächtig in der Gesellschaft, aber nicht in der .,reinena Form zunehmender 
Polarisierung von Proletariat und Kapitalistenkhsse; weiterhin bestehende Ausbeu­
tung, wenn auch wohl zugunsten der Arbeiterklasse verschoben; das Nebeneinander 
von liberal-klassischen und von neuen okonomischen StaatS funktionen (vor aUem 
Sorge für Konjunktur, Wachstum, Wircschaftsstruktur, Umwelt und soziale Befrie­
dung); das Pendeln der staadichen Steuerungskapazität zwischen der Vergeblichkeit 
einer Intention bleibenden Steuerung und tacsächJichem Erfolg, zwischen (wie i.d.R. 
anzunehmen) Reakrion und Aktion. Dieses vertrackte Mischungsverhälmis auszu­
loten, wäre das lohnende Ziel einer künftigen empirischen Forschung, welche ihre 
Ergebnisse auf analytischer Ebene nicht bereits präjudiziert hat. 
Auf der Basis eines mehr oder weniger für die Beteiligten verbindlichen KJassen­
kompromisses zwischen Kapiral und Arbeit ergibt sich im Bereich politischer 
Herrschaft eine labil-stabile Gemengelage aus (neo-)korporatistischem Zusammen­
spiel zwischen Verbänden und Staat, welches sich nach Bedarf zum zeme.ntierren 
Machtkarcell eines elitären »Blocks an der Macht« (N. Poubntzas')" verfestigen 
kann, aus weiterbeslehendem plura.listischem Interessenkampf und -egoismus (auch 
im um ~Polit.ikverflechtung«'9 bemühten Staatsapparat) und aus populisrischen, 
undomestizierren Bewegungen mit radikalen Forderungen (Steuerparreien, »alterna­
tive .. und ~grüne .. Strömungen). Im »überbau«-bereich von Werren, kulru(eUen 
Standards und Ideologien stütZT sich der "Organisierte Kapitalismus« auf ein teils 
naturwüchsiges, teils organisiertes System der "politischen und kulturellen Hegemo­
nie« der herrschenden Schichten. jenem ~großartigen Komplex von Schützengräben 
und Befestigungen« (A. Gramsci 'O) zur Aufrechterhaltung des Systems. 
Dieser heterogenen, gleichwohl weithin auf überleben ausgerichteten Struktur des 
.Organisierten Kapitalismus« entspricht ein Gesetzgebungsstil, der durch Hetero­
genität einerseits, die Konsistenz eines absolut »prinzipienfesten Opporrunismus« 
(N. Luhmannf') andererseits ausgezeichnet ist. Das Gesetz wird tendenziell zum 
»opportunistisch instrumentalisierten Produkt politischer Steuerungskunst, damit 
aber auch flexibler Kompromisse und mehr oder weniger lautloser Arrangements im 
Einzelfall,,!' . 

4& N. PoulAnlHs, PoliIisehe M,ehl und goscUschlhliche Kla<sen, Frankfurt '974' 
49 F. W. Sch>.rpf CI ~l., Polilikverllechrung, KronbergITs. '976; dies. (Hrsg.), Polilikverllechrung Tl. 

KronbergITs. '977. 
J 0 Vgl. A. Kr:unN, Gramscis Interpretation des Ma.n<'smu<, in: Gcsdlschait. Bc'triige zur Marxsohcn Theor;e 

4. Frankfun \ 975, 96 1. 
S' Um dieses auf die of(~nlhche VelWahung gemunzte Posrulal krrist ein Großleil der velWahungswisscn­

schaf,lichen Forschung Luhmanns, vgJ. nur Oppol"tunismus und Programmatik 'n der olfentlichen 
Verw.hung, in: Polilisehe pw.ung. Oplodrn '975 (2. Aufl.). 

51 P. N,hamowitz. Geserzgebung, 3. a. 0., 11). 
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llJ.Die Form deT staatlichen WiTlschafts5teuerung durch Gesetz 

In den gesdlschahlichen Strukruren des »Organisierten Kapitalismus« haben sich 
seine bestands bewahrenden Tugenden: lernbereite Flexibilität, Anpassungsfähigkeir 
bis zum Opportunismus, Kompromißfähigkeit, materialisiert. Den Systemeigen­
schaften entspricht eine Formbestimmtheit des Gesetzes, die nicht eindeutig und 
prinzipieU vorgegeben, sondern »elastisch« und komplex ist. Ebensowenig kennt 
staatliche Intervcntionsimensität in die Wirtschaft absolut gültige Prinzipien und 
Schranken. Für diese These sollen im folgenden - nach einigen vorbereitenden 
Bemerkungen - Belege anhand empirischen Geserzesffiarerials angeführt werden. 
Nach herkömmlicher Betrachtungsweise tritt das moderne Winschaftsrecht in der 
doppelten Form von Gesetzesrecht und von Richterrecht auf". Nicht zuletzt die 
wirtschaftspolitische »Aufladung. des Bereicherungs- und Deliktsrechts H ist das 
Resultat judikativer Rechtsfonbildung. Die quantitative und qualitative Gewichtig­
keit dieser beiden Formen positivienen Wirtschaftsrechts in ihrem Verhältnis 
zueinander ist bisher empirisch nicht erforscht. Ich halte jedoch die (nicht näher 
begründete) Behauptung G. Bruggemeiers vom Funktionsverlus! des Gesetzes 
zugunsten eines zunehmenden Anteils von »Richrerrecht secundurn, praeter und 
contra legern.!! für unzutreffend. Vielmehr scheim mir beides richtig zu sein: die 
quantitative und qualitative Bedeurungszunahme von Gesetzesrecht und von 
Richterrecht in einer sich irreversibel verrechtlichenden Gesellschaft. 
Plausibler scheint mir Brüggemeiers These von der innerhalb des Gesetzesrechts sich 
vollziehenden »Substitution des klassischen Konditional-Programms durch wirt­
schaftspolitische Zweckprogramme a zu sein!". Beispiele für das Vordringen von 
Zweckprogrammen finden sich zahlreich im Wirtschaftsrecht, nicht nur im gewöhn­
lich herangezogenen § [ Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, sondern auch in § [ 
Arbeitsförderungsgesetz P , in § 2 i des Gesetzes über {orstwirtschafdiche Zusammen­
schlüsse von 1969 (BGB!. I, 15 46)!8, in § l Nr. I des Hochschulbauförderungsgesetzes 
von 1969 (BGB!. r. J 55 6)!? und vielen anderen Gesetzen. Dennoch bedarf dieses 
Phänomen. z. B. Verschachtelungen von Konditional- und Zweckprogrammen in 
einer Norm, noch der systernHischen empirischen Aufklärung. 
Der weiteren historischen Aufklärung bedarf die in der aktuellen Winschafrsrechts­
theorie vorgetr.agene These von der Auflösung des klassischen Privauechtssysrems 
(vor allem also: BGB und HGB) zum WinschaItsrecht hin, bzw. seiner Ablösung 
durch dieses und dem damit verbundenen Fonnwandel vom »bürgerlich«-rechts­
staatlichen Gesetz zum Maßnahmegesetz60. Die Einsicht in die Ideologiehaltigkeit 
des Postulats sowohl von der ungebrochenen Geschlossenheit als auch der univer­
sellen und exklusiven Funktionstüchtigkeit des klassischen. durch Formalität. 

!J Zu Recht bemerkt .ber H.-J. Menens, in: dcrs. et al., Win<cha(,srech" a. a. 0., ,6" daß auch AGB, 
Salzungen einer AG. DIN·Normcn U'IV. Fonnen des Winschrnsrechts darstellen. 

54 R. Kni eper, Rech, der Kondik,ionen: vergebliche Versuche, Bereicherung zu rechtfertigen; W. Vocgcli, 
Fuuklionswandel des Delikts- und Schadensrechl<. Beid. in: KJ 1980, Heft~. 

j S G. BnJggemeier, Probl.me einer Iheo";e d., Wirtschafts.".,} ... " '. a. 0., 71. 
S6 ebel. 
57 Ziel des § J AFG is. "d.ß ein höherer Be<~h.\1.igungssL1fld e.,.ieh und luftech.e.hlton, die Besehäi\.i­

\;Ungs<lrukmr '·crbessert und d.mil d~s W JehsluO> der Wirueh.ft gefordert wird •. 
58 DJn~ch kilnnen {orslwirtSchm~che Zu"mmen,chlü,,< ".,diehe Beihilfen (~r Ersunvcllilioncn erh.hen, 

die .der Verbe"erung der lornwirtsch,hlichcn Erzeugung und der Forderung des Ab.,t"e, von 
Forstcr2l.'ugnissen dicn(!n ... 

59 Danach haben Bund und Lander darauf hin7.uwirken, d.ß die wi<senschaldichen Hochschulen - ein 
ausrtichend.s und ausgeglichenes Angebol .n Forschungs- und Ausbildung.pllncn. gewährleisten. 

60 D" ist die zentr.I., .uch im Titel progrmun.,isch zu Tage ... ,ende, re.:hts.htoretischc Th." des 
Sammelbandes vön H.-D. Assmonn, G. Briiggemeier el .1., Winsch~rlS.""hl als Krilik d., Privatrechts. 
a. a. 0., vgl. dort VOr :>.110m ßruggemeier. 11 und A"m.nn, 146 1., ~50. 
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Generalität und Abstraktheit gekennzeichneten Privatrechtssystems" ist nicht neu. 
Bereits in den loer Jahren vermerkte]. Wo Hedemann die Auflösungstendenzen des 
Privatrechtssystems unter dem Schlagwon von der »Publizierung des PrivatrechtS«, 
eine Bestimmung, die]. Habermas anfangs der 60er Jahre aufgriff, zur .. Durchbre­
chung des klassischen Privatrechtssystems« umformulierre, durch die Beobachtung 
der .Privatisierung des öffentlichen Rechts« ergänzte (in Anlehnung an H. Huber) 
und gesellschaftstheorerisch durch die Verschränkung der vormals getrennten 
Sozialsphären des Privaten und öffentlichen, der neuen Existenz einer »repolitisier­
ten Sozialsphäre« erkhrtc". Einige Jahre zuvor haue E. R. Huber in seiner 
Auseinandersetzung mit E. ForsthoUs emphatischem, um das abstrakte und generelle 
Gesetz zentrierten Rechtsstaatsbegriff, den Nachweis der Existenz und politischen 
Bedeursamkeit sogenannter Maßnahmegesctze bereits für das ganze 19. Jahrhundert 
mit einer Aufzählung nicht nur politischer und kultureller, sondern auch ökonomisch 
relevanter Gesetze geführt'). Und U. K. Preuß creibt - unter ausdrücklicher 
Wendung gegen die (von Assmann und Brüggemeier übernommene)'< These 
F. Neumanns vom Funktionswandel des Gesetzes im Verlauf der Entwicklung vom 
Konkurrenz- zum Monopolkapitalismus (und damit auch gegen Habennas, der 
Neumann folgt) - die empirische Entzauberung des Exklusivanspruchs des klassi­
schen Gesetzes auf die Spine: Dieser Gesctzestypus sei in Deutschland nie dominant 
gewesen"'. Dieser zugegebenermaßen noch auszulotende theoretische und hiscori­
sehe Hintergrund legt, entgegen der These vom Funktions- und Formwandel des 
Gesetzes bzw. von der ursprünglichen funktionalen Universalität und Exklusivität 
eines sich mit WirtsehaftSrecht schlechthin gleichsetzenden PrivarrechtSsystems. die 
Erkenntnis eines nichr nur seit Jahrzehnten, sondern bereitS im vorigen Jahrhundert 
in Deutschland bestehenden, empirisch gravierenden und durch Maßnahmegesetze 
zu kompensierenden privatrechdichen Steuerungsddizits nahe. Dafür spricht histo­
risch, daß sich - entgegen neoliberaler Geschichtskliuerung - in Deutschland der 
Kapitalismus eben niemals in der reinen Fonn der .PrjvatrechtsgeselJseha{tft , sondern 
immer schon mit den stark interventionistischen Zügen eines staatlich gUt abgestütz­
ten Kapitalismus präsentierte. 
Während über den politischen und rechtstheoretischen Stellenwert VOn Maßnahme­
gesetzen im '9. Jahrhundert noch die Meinungen geteilt sind, herrscht heute 
Einigkeit über die große aktuelle Bedeurung dieses Gesetzcsryps. Neben diese 
Gesetze mit typisch situationsbezogenem, »opportunistischem« Regelungscharakcer 
treten neuerdings verstärkt auch Gesetz.e mit PlancharakterU

, ebenso die ein 

6. 0 .. PO<nJl" der F-"klu,iviü. de, PrivatrechLl konme nariirlieh 2ngesidlls der historischen Glcichur­
spriinglichkcir von Vcrf~sung~n und von Strafrecht in der burgerliehen Gesellschaf. ohnehin nur für dcn 
nereich von Gürerproduk.ion und GÜlffuu.ch gelltn; un<! .uch dort bes .... nd immer schon ein 
Gewcrbepolizeircch •. 

61 1. Hlbermu, S,ruk.u.-wo.n<!eI der ÖfItn.~chkci •• Ncuwied und Bedi" '971 ($. Aufl.). 180 /. 
6 J .Di •• uf die K"lsb.der Beschlüsse folgenden Bundc.sg .... u von t 8'9. eben,o wie zahlreiche sp.'il<'" 

Bundes-Ausn.hmcgesc •• c, die der Abwehr bundesfeindlichrr Be",egungen dien •• n, d.1S Jcsuittnges"2 
vom 4. Juli ,871 und die Vielzahl d ... nderen Kulturk..mpfgcwze. schließlich d., Mlzi.lis«ngesfIl< vom 
; •. Oktober .878 . . .• (Der Smi. um das Wimch.ftsverlassungsrccht ••. a. 0 .. 204). 

64 Vgl. Anm . 60. 
65 .Gen.ucre, .ueh empirische Untersuchungen haben ergeben, daß d.s 'rechtssta.tliche Ges .. ~. im Sinne 

c;n~ ... ;1l,~rr=\lc:t~n IIn~ g~n('rdtE'n Nonn w('.,er pu..k('s('h noch rhe-of't'lt!:ch jcm-:lls in O"'l.ltschbnd ;lllge:mcine 
oder auch nut vorherrschende Geltung beanspruchen konnte. Die gegen.eilige Ann.hmc, "on der 
namentlich .uch Neum .... n ausgegangen ,_u .ein scheint, ist einer Verwechslung d"" l.uLSlArken liberalen 
Prop.g:md. der lriihko,tSli1U,ioncUen Zei, mi. der herrschenden sozi.len Reali.,. zum Opfer gef.Utn. 
(Nachträge zur Theorie des Rceh,~S!aales, in: Der bürgerli.:he Recht""'l. hrsg. von M. Tohidipur, 
Frankfurt '978. h). 

66 Als Beispiel für ~in .Plan-Gese.z« nenn' .Badura (a .•. 0 .•• 86) das Ges<r'L über d,n Ausbat! der 
Bundc-sfcmstraßen von '971. 
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bestimmtes politisches Programm beinhaltenden wRichdinien-Gesetze«, welche 
direktiv Exekutive und die künftige Gesetzgebung verpflichten, und die »Ermächti­
gungs-Gesetze«, welche durch ihre generalklauselartigen Ermächtigungen der 
Exekutive ein flexibles Reagieren ennöglichen sollen67_ Ein Beispiel für ein kombi­
niertes »Richtlinien-, nErmächtigungs- und (»Rahmen-)Plan-Gesetz- ist das bereits 
erwähnte, im Rahmen der Gemeinschaftsaulgaben ergangene Hochschulbaulörde­
rungsgesetz von 1969- Es gibt programmatische Richtlinien (nach § 2. Nr. , sollen die 
»Wissenscha/rlichen Hochschulen nach Fachrichtungen, Zahl, Größe und Standon 
ein zusammenhängendes System bilden, durch das ein ausreichendes und ausgegli­
ebenes Angebot an Forschungs- und Ausbildungsplätzen gewährleis(et wird«), 
enthält generalklauselartige Ermächtigungen für die Exekutive (z. B. nach § 2 Nr. 3 
für die Schaffung baulicher Voraussetzungen für ein »ausgewogenes Verhältnis von 
Forschung und Lehre und für eine funk(ionsgerecbte Hochschulstruktur«) und legt 
den formal-organisatOrischen Rahmen für eine gemeinsame Hochschulplanung von 
Bund und Ländern (gemeinsamer Rahme.nplan, Planungsausschuß, Beteiligung des 
Wissenscluftsrats) fest. - Nicht zuletzt ist auf die geserzestechnische Erscheinung des 
.Omnibusgesetzes. (W.-D . Narr61

) hinzuweisen; dabei handelt es sich um ~Sam­
mel,,- bzw. »Artikel-Gesetze«, welche sachlich nur lose zusammenhängende Gesetze 
in verschiedenen Artikeln zu einem Gesetz zusammenfassen6<). Resümierend wäre 
festzusceUen, daß sich in der Gegenwart ein »komplexer~ Gesetzestyp herausbiJdet, 
der sich der komplexen Struktur des .Organisierten Kapitalismus« mit seinen ad hoc 
anfallenden Rege1ungserfordemissen, weitgespanncen bürokratischen Planungs- und 
Regulierungsbedürfnissen, verschachtelten Kompelenzregelungen und parlamenta­
risch-gesetzestechnischen Erfordernissen anpaßt. 
Auch über das nach Intensitätsgraden abgestufte System staatlichen Eingreifens in die 
ökonomie gibt das Gesetzesmaterial, wenn auch nur begrenzt7", Auskunft. Den 
höchsten fntervencionsgrad hat die staatliche Regulierung des Agrarsektors durch 
diverse ",Marktordnungen« auf EWG-Ebene. Hier ist ein System von Richt-, 
Schwellen- und Interventionspreisen, von Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen, von 
Produktionserstattungen usw. an die SteUe des Marktes getreten. Ähnlich tief griff 
der Staat in die Mühlenindustrie ein. Hier zeigte sich das typische Funktionsproblem 
des organisiert-kapitalistischen Wirtschaftssystems, der Hang zur überkapazität, 
besonders drastisch. Zeitweilig war hier ein Genehmigungserfordernis für Investi­
tionen in Kraft - ein Beispiel staatlicher Investitionskontrolle par excellence7' . -ln der 
Interventionsimensität eine Srufc: darunter finden sich Besteuerungen bzw. gewer­
berecbtliche Auflagen und Verpflichtungen, mit denen ein staatlicherseits erwünsch­
tes Verhalten erzwungen werden soll. Als Kernstück des »Verkehrspolitischen 
Programms der Bundesregierung für die Jahre 1968-72« wurde dem Straßenguter­
verkehr eine befristete Sondersteuer (~Leber-Pfennigu) auferlegr, um die Konkur­
renzlage der Bundesbahn zu verbessern; außerdem konnte dem privaten Güterver-

67 Bld~n, eb.!. 
68 W.- D. Nm·. R.tjOM~I~l und Regierung - Bcmcrk~ng(n zum Progn.mming-Pl:uming-Budgfting SY<lem 

(rrBS). in: KJ '971, 'I-
69 Z. B. beinh.\he, d;).s S,euerän.!erungsge<e'2 1969 (BGBI. I, ", t) u. a . .I" In\'csl;tion,Lulagengeselz (A". 

t), das Gesetz uber "euer!iche Moßnahmen bel Ausl.ndsinvcstitionen der d.~uchen Wiruchalt (Art. I). 
Vorschriften über die Gründung der Ruhrkohlc AG (An. S) sowie das Sp.r-Pr'micngc-sctz (An. 10). 

70 P. B.dura ( •.•. 0., ,S4) weist darauf hin, daß ein nicht ~nerheblichcr Tcil d~r Winsch.hsstcuerung der 
imemen Regclungsm.chl der Exekullve in Form von Richtlinien und ihnl;,h<n Vcrwaltunl!;<vorschrj(rcn 
überlassen ist. 

7' Vgl. z . B. Sech .. e, Ge",~ zur Änderung des Mühtengesetzcs von 1969 (BGB!. I. '405); Geselz über 
,bsc.h~eßmde M>.ßnlhmen zur SchaHung einer Icisrunpflh,gcn Struktur .I« Mühlcng=e,bc.s VOn '97' 
(BGBI. I, lC98). Erst kürzlich ist auf EWG-Eb<n< (·ine ~ta.t.liche Produktion'regulierung in der 
Slahlind .. sou zwtek. Verhindenmg von überproduktion erneuen wonien. 
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kehrsunternehmer die Bezirksgenehmigung mit der Aufjage erteilt werden, bestimm­
te, von der Behörde vorgeschriebene Güterlinien zu bedienen, um die dortige 
Stillegung von Eisenbahnstrecken zu kompensieren)'. Auf ähnliche Wcise, wenn 
auch insgesamt etwas weniger drakonisch, versuchte die öffenrüche Hand der 
jahrzehntelangen Strukturkrise im Steinkohlenbergbau Herr zu werden; es wurde 
z. B. ein »Bundesbeaufcragter für die Sreinkohlenbergbaugebiere" und ein »Kohlen­

beirat« eingesetzt, welche Empfehlungen zum Abbau der Produkuonskapazitäten 
geben sollten, deren Nichtbefolgung mit Subventionsstreichungen sanktioniere 
werden konnte?]. - Eine Intensitätsstufe unter der Auferlegung von Sondersteuern 
und Auflagen sowie der Streichung von Subvenuonen findet sich die »weiche«, auf 
Akzeptanz hoffende, Wirtschaftslenkung mittels Gewährung von Investitionssub­

vemionen, z. B. zur Förderung bestimmter Forschungsvorhaben und bestimmter 

Regionen (vgJ. die diversen Berlin-Hilfe-Gesene) oder zur Ankurbelung der 
Konjunktur, wobei in der RegeI7,S-2.S% der Investicionssumme erstattel werden.­
Vollends verläßt die öffentliche Hand die Sphäre des hoheitlichen Tätigkeitskreises, 
wenn sie den Boden (forrneUer und informcUer) korporatistischer Verhandlungen 
und Abstimmungen betritt, um ein bestimmtes privates Wohlverhalten zu er-.tielen 
(konzertierte Aktion gemäß § 3 Stabilitäts- und WachsLUmsgeSetz, Umweltpolitik, 
Weubewerbspolitik)7'. - Schließlich - und am indirektesten - steuert der Staat den 

Wirtschafrsprozeß durch eigene Leistungserbringung, z. B. durch das gezielte 
Angebot einer unternehmensfreundlichen Infrastruktur oder durch (globale, sekto­
rale und regionale) konjunkturpolitische Nachfrage-ausübung (z. B. nach Art. 91~, 
104a IV GG). - Im Spekulativen muß die Annahme symbolisch-generalprävemiver 
staatlicher Winschaftssreuerung qua bloßer Exisrenz gewisser Institutionen mit 

Eingriffs- und Drohfunktion bleiben. Es stellt sich z. B. die Frage, ob nicht das bloße 
Vertrauen darauf, daß der Sraat nach Art. 109 Abs. 2 GG schon in der Rezession 
gegensteuern werde, bereits konjunkrurstabilisierende Wirkung auf die private 
Invesritionswilligkeit hat; oder ob die bloße Existenz des Kartellamrs bereits zu einer 
gewissen Zurückhaltung bei winsch~ftlichen Zusammenschlußplänen zwingt; oder 
ob die Existenz der höchstgericht..lich sanktionierten .Stifrung Warentest« die 
Uncemehmen zu srrengerer Qualitätskomrolle nötigt. 

Auch hier zeigt sich also das Bild komplexer st.a.atlichcr Imerventionsformen und 
-strategien, wobei auch einmal, wenn Not am Mann ist, .. ordnungspolicische« 
Sknlpel pragmatisch außerachtgelassen und Markt und Untemehmerautonomie 
eliminiert werden. Das aber stellt die Ausnahme dar, und man kann sogar umgekehrt 
die These aufstellen, daß der kapitalistische Staat gerade deswegen ein solch 
feingesponnenes System von lnterventionen geflochten haI, weil das rhythmusge­
störte Herz ökonomischen Wachstums, die ~ordnungspolitisch« gehätschelte private 

Investitlonsauconomie, zwar auf vielfältige Weise zum Schlagen gebracht, aber nicht 
operativ entfernt werden und im Wege der OrganverpOanzung durch ein anderes 
ersetzt werden darf. 

7J Ge.e<z uber die B."euerung de-s Strailcngü.uverkeh .. von '96S (BGB!. I. '9~ .); Sech"es G05C12 zur 
Änderung des Güterkraftverkehrsge:so,z"S von 1969 (BGB!. I, 557). Zur An.ly~e dCi Enllichcidungspro­
z~ssC< dieses spektakulär~n Lcgi.lativ;akIC' vgl. J. Kuss.". L. Oenel, Der Prouß d.r Problembco.rbcilung 

. in der MinislerialveI"W.lrung: D>.< V~rkehrspoliti'chc Programm für die J.hre '96&-'971. in: P. Grolli,n. 
A MuHW'ie<:\c. (Hrs:g)1 H~ndh .. lng~spjd6umC' der SU;1.t>u:lrnjni$l{":1tion~ H~burg t97-i-

7) G~,~rz zur Anpassung und Gemnaunj; des deulSchcn S,einkohlenbergb.us und der deutschen 
S.einkohlenbergbaugebie'f "on '968 (BGBI. I. ~6 5). 

74 Fur d,e Handlungmratcgicn des Kandl,mlfs vgl. J. Ganhold, R. Vietb, J:rfüllung vOn öffentlichen 
Aufgaben durch Vcrh:>ndlungen mit Priv •• en im Bu~ic.h der Wellbewerbspoli.ik (ßKartA), Ms. für die 
BremtrT.gung • Rech'$formm der Vcrfltth.ung vOn St.»l und Winsch.f,-. Ok,ober '980. Vgl. auch G. 
Winter. Tauschfonnigc. Recht. zum Beispiel Wohnungsb.usubvenrion und Ab"",,,er.bgabe, KJ '978, 
'54 f1. 
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5° V. 1 nstrumentalisierbarkeit lind Richtigkeitsanspruch des Wirtschaftsrechls 

[n der ursprünglichen Regierungsvorlage des Gesetzes mit dem Titel »Gesetz zur 
Förderung der wirtSchaftlichen Stabilität«)!, welche dem Bundestag An/ang Septem­
ber 1966 zugesandt wurde, war durch die Formulierung des § J der »Wahrung des 
Geldwertsc innerhalb des magischen Vierecks von Preisstabilität, Wirtschaftswachs­
rum, hohem Beschältigungsstand und Außenhandelsgleichgewicht der Vorrang 
eingeräumt worden - eine Reaklion auf die verstärkten Preissteigerungen seit Mitte 
der 60er Jahre in der Bundesrepublik. Wenig später wurde deutlich, daß die 
inflacionsbekämpfende Hauptstoßrichtung des Gesetzentwurfs der aktueUen Kon­
junktursituation einer um sich greifenden Rezession unangemessen war. Nach 
Bildung der Großen Koalition, einer Rekordzahl von über 600 000 Arbeitslosen im 
Januar 1967 und der Vorlage eines neuen Arbeitspapiers durch Wirtschaftsminister 
SchiUer und Finanzminister Strauß änderte der zuständige Bundestagsausschuß für 
Winschafts- und Mine1sundsfragen Anfang Mai J 967 den Gesetzestite! in "Gesetz 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft«, räumte in dem neu 
gefaßlen § I dem "stetigen und angemessenen Wirtschaftswachsrum« und dem 
"hohen Beschäftigungsstand« den gleichen Rang ein wie der "Stabilität des Preisni­
veaus" und verstärkte das expansive Interventionsinstrumentarium des Gesetzes im 
Verhältnis zum restriktiven. Durch diese, aktuellen konjunkturpoJitischen Impera­
tiven gehorchende, partielle Zielvariation erhielt das prinzipiell eher als ordnungs­
politisch-kompetenzzuweisende Maßnahme zu klassifizierende Gesetz seinen pro­
zeßpolilischen »touch«. 
An diesem Beispiel, dem noch zahlreiche andere folgen könnten, wird die instru­
mentelle Verwendbarkeit des WirtSchaftsgeseezes deutlich. In der Hand des poli­
tisch-administrativen Steuenlllgszemrums gerät es faktisch zum flexibel auf konjunk­
turelle und politische Imperative reagierenden Werkzeug ohne eigenständ ige, au feine 
spezifisch "rechtliche" Richtigkeit gestützte Substanz. Recht geht tendenziell in 
systemischer Prozeßsteuerung, d. h. in inkrementalistischer Politik auf - d~s 

moderne WirtschaflsgeSetz ist typisch sedimentierte und segmentierte ad-hoc­
Politik. Damit ist M. Webers These von der relativ eigenständigen Emwicklungslogik 
des Rechts" die Grundlage entzogen. Die Richt1gkeitskriterien für Recht und Politik 
unterscheiden sich nicht. wie bereits die Redeweise von der ~Politik des Gesetzes«T7 
nahelegc. Der Anspruch inhaltlicher Richtigkeit, den die "Politik des Gesetzes~ -
entgegen der Auffassung dezisionistischer Rechtslehren (C. Schmilt, N. Luhmann)­
zumindest implizit erhebt, bezieht sich dann auf die sozi al kybernetische Eignung der 
Steuerungsmaßnahme zur Wahrung des Systembestands. Im Falle des Stabilitäts- und 
Wachslumsgeselzes wird die konjunkturpolitische Effektivität des dort normierten 
keynesianischen WinschaftSlenkungsinstrumemariums gelte.nd gemacht. Neben 
diesem sozialtechnologischen Richtigkeitsanspruch erhebt die Politik des Stabijitäts­
und Wachstumsgesetzes allerdings noch einen doppel ren ethisch-praktischen Rich­
tigkeits-lWahrheitsanspruch. Dieser bezieht sich einmal auf ihre Prämisse, daß 
nämlich die Bekämpfung von Unterbeschäftigung bzw. InOalion überhaupt eine 
sozialpolitisch angemessene Aufgabe sei (die auch nicht dem Marktvenrauen der 
neoklassischen Gleichgewichtstheorie überlassen bleiben dürfe), zum anderen 
darauf, daß die Winschafts- und Gesellschaftsordnung, zu deren Stabilisierung sie 

75 BT·Drucks.che V &90. 
76 Vgl. z. B. Rechtssoziologie, in: Wimch>ft und Gc<cllsch..Jr, Tubingcn '97>. -1". 
n E. St.ind"rlf. Die Politik des Gesetzes als AusleßungsmaßslJb im Wimcha(,srech,. in: Festschrift fur K.. 

Larfnz t97). ~t7 fr. 
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beitragen will, als ganze mit Gründen zu rechtfertigen sei. Die legitime, unabhängig 
von Gewalt und Zwang bestehende Geltung des Gesetzes - wichtigste Voraussetzung 
seiner instrumentellen Effektivität - basiert nicht auf der Legitimitiü seines formal­
Iegalen Zustandekommens bei beliebigen Inhalten, wie der Dezisionismus gegenauf­
klärerisch suggerieren möchte 78

, sondern letzuich auf dem Vertrauen der Wirtschafts­
bürge.r, Bürokraten und Politiker, daß der zwanglose und ungehinderte argumenta­
tive Diskurs, fände er nur statt, den erhobenen dreifachen inhaltlichen Richtigkeits­
anspruch schon bestätigen würde. Ich vermute, daß der Wahrheitsanspruch der 
meisten anderen wirt.schaftsgesetzlichen Politiken eine analoge Struktur aufweist; 
dabei erscheint es mir wichtig zu betOnen, daß faktische Instrumentalisierbarkeit und 
inhaltlicher Richtigkeitsanspruch keineswegs inkompatible Konstituentien eines 
Begriffs von Winschaftsgesetz sind, sondern die aus letzterem fließende legitime 
Geltung Voraussetzung der ersteren ist. 
Mag die im Dienst der Systembewahrung opportunistische Tnstrumentalisierbarkeit 
von Wirtschaftsrccht für das Richterrecbt - wegen der relativen Eigenständigkeit des 
Justizsystems und dessen Distanz zu unmittelbaren Steuerungserfordernissen des 
Gesellschaftssystems - weit weniger typisch sein als für das Geserzesrecht, charak­
teristisch isc die instrumentelle Funktion wieder für das normative Material, welches 
unter Zugrundelegung eines »realistischen. RechtsbegriHs ebenfalls Winschaftsrecht 
ist: die Satzungen eines Unternehmens, AGB, DIN-Normen usw., und welches ganz 
spezifischen untcrnehmerischen und wirtschaftlichen Interessen dienstbar gemacht 
1St. 

Der instrumentelle Charakter der wirtschaftspolitischen Gesetzgebung wird allge­
mein anerkannc7l>. In Frage steht allein der Grad und das Ausmaß ihrer sozialkyber­
netischen Vereinnahmung. H.-j. Menens insistiert auf dem Doppelchar.1kter des 
Wimchaftsrechts: Neben der instrumentellen Funktion als Medium der Syslem­
steuerung dürfe seine konstirutive, treiheitsverbürgende Rolle nicht ausgeblendet 
werdenio

• Unklar bleibt, ob Menens empirisch oder normativ argumentiert. Auf der 
empiri$chen Ebene (Recht ist freiheitskonsticuierend und seine instrumentelle 
Funktion stehe dazu in einem .. Spannungsverbältnisult) macht die These wenig Sinn. 
Einmal deswegen, weil Recht, wie z. B. die Praxis tOtalitärer Staaten zeigt, den gerade 
dort oftmals lautstark erhobenen Anspruch einer gerechten Regelung demenrierend, 
seine freiheitskonstituierende Kraft objektiv gänzlich einbüßen bnn, es aus eigener 
Kraft der totalen lndienstnahme für Herrschaftszwecke nichts entgegensetzen kann. 
Dem Recht ist Freiheitlichkeit empirisch nicht immanent. Sodann deswegen, weil in 
der Realität des »Organisierten Kapitalismus« systemsteuernde und frciheitskonsti­
mierende Recntsfunktion nicht, wie von Mertens, gegeneinander ausgespielt werden 
können, sondern Systemsleuerung mit .Freiheitsverbürgung. zusammenfalIr. Es 
handelt sich nämlich bei der »Freiheit., die MertcrJs meine, primär um die 
verschiedenen Ausprägungen der kapitalistischen Akkumulationsfreiheit (Eigen­
lums-, Gewerbe-, Vertrags-, Erbfreiheit), wie sie vor allem in 8GB und GG durch 
systemspezifische .. Basisnormen~ garantiert sind. Die kapicalistisch-marktwin-

78 N. luhm.nn, Soziologie des polilJs<:hen Syslem<, in: d.",., Soziologische Aulklärung, Opladcn '97', 
,67· 

7? C. OH, D~c ~o7.;alC' Eflclujvitiit du Jl((hu bel der polifj~r.:hen Komrol!c der Wirl..,)d.~h, ill; JallrlJut::h tür 
Rechusouologie und RcchlSlhcoric, Bd. 111, '97>; P. Badurl, Winsch:J'SVerw.hungsrcchl. a . •. 0 .. 18 j : 

.10 . Slcindorll, Ein(uhrung in <I .. , Wiruch'{u,tch" a. a. 0 .• 7: )-1.-1. Men~ns, in: d« •. CI ~l ., 
Winlchahsr.chl . • . • . 0 .. 187 If.; H .-D. Assmann, Zur Steuerung ge-scll.chahlich-okonomische, Enl­
wicklung durch Rechl, in: ders., G. Briiggemcicr Cl aL Winsch,hsrcch, als }<rilik des PriVltrechls, 
a. ,. 0 ., 246 H. 

80 H .. J. Mencns, •. ~. 0., ,37 fI. 
s, So die Formulierung ,·on Menens, ebd . 
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f1 schaldiche Systemidentität im Kern und als ganze zu schützen. ist aber gerade das 
Steoerungsziel der instrumentellen Wirtschaftsgesetzgebung im .. Organisierten 
Kapitalismus«. wie nicht zuletzt die Entstehungsgeschichte des StabilitätS- und 
Wachsrumsgesetzes exemplarisch zeigtS'. Zwischen instrumenteller und .,freiheits­
verbürgender« Funktion des WirtSchaftsrechts ergibt sich also prinzipiell keine 
Differenz. Gerade das Festhalten an der durch konstitutive Basisnormen sanktio­
nierten ~freiheitlich«-kapitalistischen Grundordnung mit ihren konjunkturellen 
Wechselfällen und ihrem eingebauten Basiskonflikt von Kapital und Arbeit macht im 
GegenteiL immer wieder und ad hoc kompensierende. harmonisierende. konfliktver­
lagernde und im Notfall sogar : »freiheitS«- und marktinkonforme (z. B. Lohn- und 
Preisstopps) Gesetzgebungsnußnahmen als »Feuerwehreinsätze« des Systems gera­
dezu norwendig. Die Entgegensetzung von Systemsteuerung und FreiheitSverbür­
gung durch Recht macht nur Sinn auf dem Hintergrund der empicisch illusionären, 
klassisch-neoliberalen These von der Selbstregulationsfähigkeit des Marktes, der im 
Grunde nicht nur keiner Staatseingriffe bedürfe. sondern dessen Freiheit durch diese 
gefährdet und dysfunktionalisien werde. Die Obsoleszenz dieser These hat 111. W. 
Adorno bündig dargetan: » ... der wirtschaftliche Intervemionismus (ist) nicht, wie 
die ältere liberale Schule annahm. systemfremd aufgepfropft. sondern systemimma­
nem. Inbegriff der SelbstVerteidigung«8]. Der von Mertens gesehene Gegensatz 
zwischen Systemsteuerung und markrwiruchafdicher .. Freiheitsverbürgung. durch 
Recht könnte nur aufbrechen, wenn der Gesetzgeber systematiscb daranginge, die 
Sysremstruktur des .Organisierten Kapitalismus« radikal nach links zu verändern. 
eine Möglichkeit. die für die hochenrwickelten westlichen Gesellschaftssysteme 
höchst unwahrscheinlich ist. Auf der normativen Ebene (Recht soll Freiheit 
verbürgen) wäre Mertens unter der Bedingung zuzustimmen, daß der Freiheitsbegriif 
aus den Fesseln eines kapitalistisch-liberalen Vorverständnisscs gelöst und mit dem 
Ideal menschlicher Emanzipation und Autonomie schlechthin in eins gesetzt würde. 
welches es mit Hilfe des Rechts gegen einen »Organisierten Kapitalismus«, der sich 
zum impermeablen System zusammenzuschließen droht, abzuschirmen gilt. 
Für H.-D. Assmann hat das Wirtschahsrecht die Aufgabe, seiner politischen 
Instrumentalisierung. deren Realität der AUlQr durchaus konzediert, durch eigene. 
konsistent um Marktwinschaft und Rechtsstaat zentrierte ~Ordnungsentwürfe« 
Widerstand entgegenzusetzen ... Es gehörte von jeher zu den Postulaten des Rechts, 
Rechtsänderungen durch den Gesetzgeber Schranken entgegenzusetzen. die letztlich 
aus Vorstellungen über den gesellschaftlichen Ord nungszusammenhang abgeleitet 
werden«!'. Der Autor begnügt sich jedoch nicht mit dieser nonnativen Setzung. 
sondern bemüh, empirische Argumente gegen die Auffassung einer prinzipiell 
unbegrenzten politischen Instrumemalisierbarkejt des WirtschaftSrechts. Weder sei 
die für eine umfassende Instrumentalisierung notwendige hierarchische Gesell­
scha/tsstrukcur (Staat als übergeordnetes Steuerungszentrum und Gesellschaft als 
Steuerungsobjekt) gegeben. noch könne angesichts der Komplexität und Inrcrdepen­
denz des gesellschaftlichen Steuerungsobjekts mit seinen langen. unüberschal.lbaren 
Kausalketten eine uni Lineare Ursache- Wirkungs-Steuerung erfolgen; weder können 
ein für allemal die sozialen Gr~nzen rechtlicher Steuerung festliegen, noch sei die 

h Soweit ersichdich, machl in der e .. blienen Wimchftsrcchl$,ht:oric ali cinzigtr l. R.a.i.cr den 
funktionoJen Bezug d"s gt'S~m"n WirtSc.h.ftsrechu auf Sy"emerh,l,ung explizit. Das .cinigend~ B.nd. 
das .10..< Winsehahsrccht als Teilsy"em kon"iruie,. •• sei "in der Funklion zu sehen. die cli<!."n Normen 
zu, Snitzung und Sicherung der jeweils ... p ... kli2i.ncn Wir<.<chaltsordnung zukommt. (Die Aufgaben 
des Privatrechts, Kronberg 1977. 111). 8, Th. W. Aclorno (Hrsg.), Sp.tll.lpiloJismus oder Induslricge~lIsch.h>. Sumg.n 1969. l). 

84 H.·D. Assm.nn. Zur Steuerung gesellschaltlicb·ökonomi«her Enrwicklung durch Recht, a. a. 0., 
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Zielbildung des Gesetzes eindeutig genug; s<::hließlich setze »das Recht aufgrund 
seiner eigenen Struktur (Normativität und Konsistenz des Systems) der reinen 
Instrumentalisierung Widerstände entgegen. Recht kann nur in dem Maße geänden 
werden, in dem die Änderung noch darsteJJun~mäßig in das bestehende Recht 
integrierbar iSt"I,. Ich halte die Argumentation für nicht überLeugend. Daß der 
kapitalistische Sta.'!t über eine nu r ~relative<, Autonomie- und Steuerungskapazität 
verfügt und sich primär an den privaten Eigentums- und Verfügungsvorbehalten 
bricht, mag für einen Theoretik.er der »mixed economy" und des "Policy­
Scicnce«-Ansatzes neu sein, für die marxistisch aufgeklärte Gesellschaltstheorie 
gehört diese Erkenntnis Zum gesicherten Bestand; die staatlichen Lenkungsmaßnah­
men sind prinzipiell immer nur (i.d.R. reaktive) Steuerungsversuche; sie erfolgen 
nach dem Prinzip des ~trial and erron, ein Verfahren, für das die Positivität des 
Rechts wie maßges<::hneiden ist. Rechtsnormen. die nicht greifen. können ergänzt 
und abgeändert werden, Die systemspezifisch und systemunspezifisch bedingte 
Unsicherheit des Steuerungserfolges und die internen Irracionali~ten des rechtlichen 
Steuerungsverfahrens (" Ver wässerung « des ursprünglichen Steuerungszwecks infol­
ge organisierten Gruppeneinflusses. Kompromißbildung. unklare Zielbildung usw.) 
hindern nicht. daß im »Organisierten Kapitalismus" Recht vom selber anarchisch­
pluralistisch (nicht monolithisch) strukturierten politisch-administrativen System 
subjektiv als Instrument eingesetzt wird und objektiv als solches wirkt - und sei es, 
daß der »Steuerungserfolg<o< in der gesetzlichen DSchein«- bzw. Nichtlösung und 
damit Verschleppung einer wirklichen Problem lösung besteht. In der politischen 
Realität wird die Effektivität eines WinschafLSgesel'l..es allerdings gewöhnlich 
»irgendwo<' zwischen der bloße Absicht bleibenden Steuerung und dem vollen 
Steuerungserfolg liegen!·, Im übrigen bleiben auch sich als weitgehend unbrauchbar 
erweisende lnstrumente Instrumente, Gese(ze verlieren mangels Steuerungsqualität 
nicht ihren instrumentellen Charakter. Der totalen sozialtechnologischen Vereinnah­
mung könnte Recbt aus sich heraus. mit dem Argument innerer Stimmigkeit und 
Konsistenz, nichts entgegensetzen i welchen inhaltlichen Zwecken es dienstbar 
gemacht werden k.ann. entscheidet letztlich allein die soziale Akzeptanz, d. h. die 
gesellschaftlich-ideologischen Machtverhältnisse. Hier entscheidet es sich, ob der 
(dreifache) Geltungsanspruch des Gesetzes folgebereit akzeptiert oder diskursiv als 
ideologisch entschleiert wird. 
Ich habe den Eindruck, daß die idealistische überschätzung der eigenen Resistenz­
kraft von Rech( gegenüber ökonomischen und politischen Instrumentalisierungen 
auch juristische Standesimeressen zur materieUen Basis hat. Juristen lassen sich die 
Eigenständigkeit ihrer Materie nicht gerne bestreiten. In Anbe(racht seines Insistie­
rens auf »Ordnung« durch Recht könnte man insofern. nach den Neoliberalen der 
ersten Generation (Böhm. Eucken) und denjenigen der zweiteIl Generation (Bieden-

85 cbd., 26, •• 69. 3)'· 
86 Fr.gen der Effeklivi"'t von Winsch~.g~sL ... un .ind scil ei"jgon Jahren Gegensrand der sog. Implcmen­

t.tiof\5(orschungi für diese hane vor all~m die Arbei, von Sch.",( ." :0.1. über Politikverflechtung (vgl. oben 
N1(n. 49) lniliorivwirkung. Schupf el al. kommen zu dem Ergebnis, daß ,rot2. eines hohcn B~darl, '1'1 
$U,tlicher Steuerung der I::rfoJg der r~gion>len Slnlkrurpoli,ik 1U' politisch-administraliven Gründen 
sehr g<'ring iSl. Mil polilökonomischer Argumentation kommen Ronge/Sdunieg. Re>lriktionen politi· 
scher Planung, Frankful"! r~7), zu ein.'1l1 ähnlich neg,tiven Ergebnis im Bereich von Finanz- und 
Bildungsplanung. Gleichfalls unbefriedigend iSl die Wirkung dcr K,rteUge,,",~gebuog (vgJ. die vers<hic­
denen Mooopol-Guuchtcn). Zu bedenken ist .be.r, ob nicht der Erfolg diescr Politiken und G .. etu 
neg>tiv (hhingehend zu bc,timmen wiire, d.ß ohne .i~ die Verhältnisse noch um eirug~ an~chi!Chcr sich 
dot"ell"n. Im übrig~n gibt es Wirtschafts politiken, denn rd .. iver Erfolg grcifb.rer isr. z. B. im Bereich 
der GJob,lsrcueruog; die im int~m.tion~en Vergleich niedrige Arbeitslosigkeil in der BRD ver<hnktc .ich 
diverser milliardenschwerer Förderungsprogr:llnmc. Bei der Gewcrbckoßtrolie dürft. die Gcseneseffck­
liviür sogar hoch einzuschärun scin, .i<ht man einmal vom Umwel\Schut~ .b. 
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54 kopf, Mestmäcker, Rinner), Assmann als Neoliberalen einer dritten, systemfheore­
tisch und staatsintervenuonistisch informierten Generation bezeichnen. - Asmanns 
rechtszentriene Sichtweise erfährt eine Pointierung, wenn er zu bedenken gtbt, ob die 
Immanenten Konsistenzerfordernisse von Recht »als KomroJlmechanismus der 
Politik eingesetzt werden könnte(n)~i7. Die Auslieferung der Gesellschaft an die 
Konsistenzkomrolle von Jurisren wäre demokratisch weder wünschbar noch besitzr 
das (vom Rechr.spositivismus und OrdoJiberalismus ererbte) Konsistenzpostu!at 
einen realistischen Gehalt: Politik und Recht einer Gesellschaft, deren ökonomische 
Struktur eine prekäre Mischung aus Organisation und Anarchie darstellt und 
zunehmend die Differenz eines arbeits- und funktionswilligen "Zentrums" und 
poli tisch kleinzuarbeitender, leistungsverweigernder "A ußenbczi rkea von ökonomi­
sehen .drop OUts" (Dauerarbeitslose, Drogensüchtige. psychisch Kranke, Aussteiger 
und andere) ausbildet, deren politische Herrschaftsstruktur eine Gemengelage von 
immer noch exisremem Klassenantagonismus und subkulturellen Basissuömungen. 
von gesellschaftlichem und politisch-bürokratischem Pluralismus. von vertikaler 
Politikhemmung und -verflechtung und von elitärem Korporatismus ist, und deren 
psychische Grundbefindlichkeit durch den immer unverträglicheren Gegensatz von 
autoritärer Arbeitsaskese in Produktion und Zirkulation und werbungsprovoziertem 
Hedonismus im Konsum gekennzeichnet ist, kurz: Politik und Recht einer deran 
widersprüchlich-diffusen. zugleich verflochtenen und fragmentierten. zugleich par­
tialisienen und herrschaftlich homogenisierten Gesellschaft müssen zwar nicht 
funktionsunfähig, können aber nicht konsisrent und homogen sein. Posrulate zur 
überwindung ihrer »stückhaÜeo« und parzellierten Formbestlmmtheit sind. ohne 
daß eine radikale Veränderung der Gesellschaftsstruktur vorausginge ... science­
fiction« (und auch historisch wohl nie erfüllt gewesen). Auch wäre das rechtliche 
Konsistenzkriterium vollkommen dysfunktional in bezug auf die höchste Tugend 
funktionalistischer SYStemsteuerung im »Organisierten Kapitalismus«: dem von 
Luhmann postulierten "prinzipienfesten Opportunismus. im Dienste des einzig 
konsistenten funktionalen Bezugspunktes: der Bewahrung von systemischer Ultra­
stabilität, also von (»sozialem«) Kapitalismus und Marklwinschah (und weniger 
eindeutig: bürgerlichem Rechtsstaat). Dieser Imperativ kann sogar. wie bereits 
angedeutet. »systemfremde" und "ordnungspolitisch. unhaltbare Maßnahmen wie 
Lohn- und Preisstopps, Teilvergesellschaftungen u. a. geradezu erforderlich machen 
(vgJ. z. B. die Gebräuchlichkeit von Lohn- und Preisstopps im kapitalistischen 
Musterland. den USA). Am inkrementalist;schen Politik- und damit Gesetzesryp des 
»rnuddling through« (eh. Lindblom)ii führt im »Organisienen Kapitalismus~ kein 
Weg vorbei. Versuche. in der Form der .Systempolitik~ (A. Schick)~9 ein s()zialw;s­
senschafcliches, die Rat(onalitätsdefizite des Inkrementalismus vermeidendes Konsi­
stenzkriterium zu realisieren, können als gescheiten angesehen werden. 
Auch E. Steindorff betont den Doppelcharaktcr des Wimchaftsrechts, d~ nicht nur 
Steuerungsfunktion habe, sondern auch ein besonderes "Gerechtigkeitsanliegen« 
vertrete. Anders als Menens bzw. Assmann geht es ihm offensichtlich nicht in erster 
Linie um ,.,Freiheit" bzw. »Markrwinschaf[~ und »Rechtsstaat«, sondern um 
»Gerechtigkeit~, und zwar beispielhaft bei der» Versorgung der Bevölkerung« und 
bei der "Verteilung der Entscheidungsbefugnisse (einschließlich Mitbestimmung)«; 
wirtschaftsverfassungsrechdiche »Freiheit der Person durch Anerkennung subjekti-

87 Assmann , cbd .• '9'. 
88 eh. Lindbiom, The Sei 'ne, 01 "mudd~ng ,hrough., in: W. J. Gore, J. W. Dyson (eds.), Th. M>king of 

Decisicms: A Re.der in Adminim~tive Beh~vior, Londoo ly64' 1 SI H. 
89 A. Schick, SYSlcmpolitik und Systcmbudge,jeruns, in: C. Offc, W.-D. N~lT (Hr'g.), Wohll.hns".,. und 

M."cnloyaliÜI, l .•. 0., '7811. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1981-1-34 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:49:52. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1981-1-34


ver Rechte« ist nicht d:!s zentrale, sondern nur ein weiteres Element des Gerechtig­
keitsbegri{fs~o. Der Ricluigkeits-/Gerechtigkeitsanspruch winschaftsrechdicher 
Normierungen kann jedoch nicht abgelöst von der Gerechtigkeit des Gesamtsystems 
des "Organisienen Kapitalismus« diskursiv überprüft werden, d. h. eine Auseinan­
dersetzung mit den Argumencen der kritischen, auf Marx zurückgehenden Gesell­
schaItstheorie, welche auf dem Ausbeutungs- und Herrschaftscharakter auch des 
~Organjsierten Kapitalismus « insistiert, erweist sich als erforderlich . Ohne .. Gerech­
tigkeit« des Systems kann es schwerlich volle Gerechtigkeit von politischen und 
legislativen EinzeImaßnahmen im System geben . Jedenfalls sieht sich der ethische 
Richtigkeitsanspruch auch sozialer und demolu-atischer Reformmaßnahmen insofern 
mit einem Generaleinwand konfrontiert, als diese auch der Stabilisierung eines 
Gesdlschaftssystems dienen, dessen Legitimiciü diskursiv mit theoretischen Argu­

menten, historischen Fakten und aktuellen Indizien insgesamt bestreitbar ist. 

VI. Die Aufgabe einer ~kritischen. Wirtschtt/tsrcchtstheorie 

Wissenschaft steht vor der Alternative, sich dem bestehenden Herrschaftszusammen­
hang des .Organisierten Kapitalismus« anzudienen, zumindest affirmativ zu beugen 
- dann nimmr sie eine konservative Funktion wahr - oder soziale Herrschaft 
aufzuspüren, unter Legitim3tionsdruck zu setzen und gegen deren nichtlegitimiene 

Formen aufklärerisch Front zu machen - dann erfüUt sie eine kritische Aufgabe~'. Die 
nicht selbstverständliche, aber seit der bürgerlichen Aufklärung traditionsreich 
begründbare Entscheidung für Wissenschaft als Kritik weist auf dem Gebier des 
Winschaftsrechts der Theorie eine doppelte Stoßrichtung zu . »Kritische« Win­

schaftsrechmheorie hätte als defensive gegen den steigenden Vermachtungsgr.ld der 
Wirtschalt, die Kommerzialisierung immer weiterer, auch intimer, Lebensbereiche, 

eine auswuchernde und sich elektronisch perfektionierende staatliche, verbandliche 
und großv.rirtschafdiche Bürokratie sowie einen sich verfesugenden Elitenblock, 
generell : gegen den immer hermetischeren ZusammenschJuß des Kapitalismus zu 
einem mit nichts anderem als überleben beschäftigten »System«, mit der Macht der 
überzeugung anzugehen; sie müßte also die von Marx (Durchkapicalisierung und 
Kapitalzentralisierung), M. Weber (Bürokratisierung), Luhmann (Gesellschaft als 
komplexit;jtsreduzierendes System) und C. w. Mills (power elice9') analysienen 
gesellschaftlichen Tendenzen ernst nehmen . Vor allem die sich beschleunigende 
ökonomische Konzentrationsbewegung mit der Folge, daß das winschaftliche - und 
tendenziell d~mit auch: politische - Schicksal der Gesellschaft, personalisierend 
gesagt, in den Händen weniger hunden Männer in den Leitungsposit.ionen der 
Großwirtschaft liegt, stellt eine Bedrohung für die politische Demokratie dar. Die 
struktureUe Abhängigkeit der politischen Repräsentanten von den Investitionsent­
scheidungen einer kleinen, demokratisch nicht legitimierten Gruppe von Wirt­
schaftsführern widerspricht dem Demokratieprinzip. In dem Kampf gegen die 
Tendenzen wirtschaftlicher MOllopolisierung liegt auch der kritische Aspekt des 

Neoliberalismus. Eine »kritische« Wirtschaftsrechtstheorie häue (auch im interna-

90 E. Sreindorff, Einruhrung in d.. Winsch.hsr«:h. , • . ~. 0 ., 8. In dies.ern GeiS! ci nes .sozialen 
Kapiulismus . b.h.T"e borei" L. Raiser .uf dem den in>trumcnrellel) Ch'r'2k.er , .. nsundierend." 
Gerech,;gkeirsanspruch VOn Recht (vgl. Wimcl"luverÜssung als Rcchuproblem. in, Die .. ",,<liehe 
Einwirkung auf die Winsch.ll, h~g . von U. Scheun.r, , .•. 0 ., J09 H.). 

9' VgJ. zU dieser Unterscheidung furdie So:tiologic J. H.benm" Kritische und koruervativc Aufgaben der 
Soziologie, Ln: de ..... Theone und Praxis, F .... nkIu" '97' (4. Aun.), '90 H. 

91 C. W. MilJs, Thc Pow~r Elite, New Vork 19S6. 
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lionalen Maßst:lb) auf der Entflechtung der Großkonzerne und Großbanken sowie 
der Entbürokratisierung der Apparate zu beharren und das bis jetzt bewahne 
Quantum Basisnähe der Organisationen zu verteidigen . 
Die Defensivstrategie bed:lrf jedoch der Ergänzung durch offensives Argumentieren. 
Offensiv wären Partizipation und Demokratie in der Wirtschaft einzufordem. Das 
aus der verbssungsrechclichen Sozialstaacsklause! normativ begründbare Postulat der 
~sozialen" Demokratie') Stützt sich gesellschaftsanalytisch auf das Argument, daß im 
»Organisierten Kapitalismus« die im liberalen Modell unterstellte Trennung von 
Staat und Wirtschaft zugunsten einer vielfältigen Verschränkung und Verflechtung 
beider Bereiche aufgehoben ist, wodurch die gesellschaftliche Voraussetz.ung für das 
Beharren auf der Unterschicdlichkeit der Steuerungsmedien (Privatautonomie in der 
Wirtschaft, Demokratie im Staat) entfallen ist und die einheitliche Steuerung beider 
Bereiche durch das Demokratieprinzip sich als notwendig erweist. Die konzeptio­
nelle Entwicklung einer funktionierenden Synthese von direkter wirtscbaftlicher 
Makroplanung, dezentraler Mitbestimmung uod verbleibender Markdunktion bleibt 
weiterhin Aufgabe. »Soziale« Demokratie und uWirtschaftsdemokratie~9' als »Em­
deckungsverfahren« hätten vor allem auch Kombinationen von Basisbeteiligung der 
Betroffenen und gewerkschaftÜcher Gestaltung experimentell zu teseen. Die Beant­
wortung der Frage nach den gesellschaftlichen Realisierungsbedingungen eines 
derartigen Modells sozialer Demokratie verdiente eine eigene Untersuchung. Am 
Ende dieser Abhandlung mag es genügen, - in Anlehnung an die vor allem in der 
Planungsrheorie bekannte These von der Reform als »Tochter der Krise~ - die 
Vermutung zu äußern. daß die Situation einer "gemäßigten Krise • • welche nicht so 
gravierend ist. um den staatlichen ~ Behemoth" auf den Plan zu rufen. aber stark 
genug iSI, um einschneidende Reformen dringlich erscheinen zu lassen. am ehesten 
die Chance einer Demokracisierung von Wirtschaft und Gesellschaft eröffnet. 

93 Vgl. W. Ab""droth, B<g,ifi und Wesen dc> ,oz;:Jen Rcchtssta3les, WDS,Rl Helt .. (1914), Ss If. 
94 F. Nlphuli, W;rt<ch.h<dcmok .. ti c, ~. a. O. 
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